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4. Jahrgang Wien, im Jänner 1937 Heft 1Weihnachtsbescherrrng beim Landesgendarmeriekommandofür NiederösterreichAm 24. Dezember 1936 veranstaltete das Landesgendar­meriekommando für Niederösterreich in Wien, 3. Bez., Land­straße Hauptstraße 68, für 105 K i n d e r  eine Weihnachts­bescherung.Am genannten Tage fand um 16 Uhr vorerst im kleinen Speisesaal des Landesgendarmeriekommandos für Nieder­österreich in Wien, 3. Bez., eine Weihnachtsbeschcrnng statt, bei der 18 Gcndarmeriekinder unter dem strahlenden Christ- bäum je ein Paket Süßigkeiten erhielten.Zur Feier hatten sich.außer dem Landesgendnrmerickom- mandanten Oberst N  a d a, die beiden Stell­vertreter des Landesgendarineriekommandanten Oberst M a s s i c z e k  und Oberstleutnant J a n  y, die Adjutanten Majore P  ü ch c r und M  ü l- l e r , der Kommandant der Ergänzungsnbteilring M ajor D r. K r e m l ,  sein Stellvertreter Ober­leutnant W a y d a, die Lehrer Bezirksinspektor F  u r ch und D  r o b i t s , die Nevicrinspektoren . K r i v k a  und D o l e z a l  sowie der Gendar­merieseelsorger Kaplan J a u n e r  «ungesunden.Nach dem ergreifenden Weihnachtslied „Stille  Nacht, heilige Nacht" nahm Oberst N a d a  nach einer sinnigen Ansprache an die Kleinen die B e­scherung vor, worauf die Kinder des W affen­meisters Bezirksinspektor Z e i l e r. Helga und Charlotte Zeiler, je ein Weihnachtsgedicht sehr herzig nufsagten.Oberleutnant W a r> d a dankte im Namen aller dem Obersten N a d a  für die hochherzige Tat.Um 17 Uhr begab sich der Landesgendarmerie­kommandant in Begleitung der genannten O ffi­ziere und des mittlerweile eingetroffenen Gen­darmeriechefarztes Hofrat D r. G r ö ß i n g e r  in den Speisesaal der Offiziersmesse, wo 64 arme Kinder des 3. Wiener Gcmeindebezirkes der B e­scherung harrten. A ls  das Weihnachtslicd „Stille  Nacht, heilige Nacht" verklungen war, hielt der Landesgendarmeriekommandant eine zu Herzen gehende Ansprache an die Kleinen, worauf die

Kinder Margarete F e h i  r, Balerie C cch  und Wilfriede S c h ö n  nette Gedichte vortrugen.Darnach wurden die Kinder mit Wiener Schnitzel, Sa la t, Kompott und Himbeerwasser, mit Kaffee und Mehlspeisen reichlich bewirtet. Es war eine Helle Freude zu sehen, wie ihnen die Speisen mundeten. Wo das Zerschneiden des Fleisches den Kleinen noch nicht gelang, sprangen hilfsbereit die Anwesenden ein.Nach dem Abendessen erfolgte die Beteilung der Kinder mit Kleidungsstücken und die Verteilung der Lebensmittel-

Beim Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich in Wien, 3. Bezirk, fand am 24. Dezember 1936 in drei Räumen dieses Kommandos, und zwar in der Ossiziersmesse, in der Beamtenmesse und im Sveisesaal eine Be­scherung von 64 armen Kindern aus dem 3. Wiener Bezirk, 18 Gendarmerie­kindern und der Eltern der armen Kinder statt.Das Bild zeigt einen Teil der Kinder in der Ossiziersmesse. 2m Hintergründe der Landesgendarmeriekommandant für Niederösterreich, Oberst R a  d a, mit einem Teil seiner Offiziere und dem Gendarmeriechesarzt Hosrat DoktorE  r ö h i n g e r.
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l», - !
i> l, ch , ^ Oberst R  a d a, der Initiator der Weihnachts­feier, nimmt in der Beamtenmesse die Bescherung der Gendarmeriekinder vor. Hinter ihm der Leh­rer bei der Ergänznngsabteilung Bezirksinspek­tor F u r c h , der seinen Ergänznngsbataillons- kommandanten bei den Vorbereitungen zu dem Weihnachtsfest tatkräftigst unterstützte..

pakete, die die Kinder in Anwesenheit ihrer Eltern mit leuchtenden Augen entgegen- nahmen. Die Eltern der beteilten Kinder wurden in einem anderen Saale  der Messe bewirtet und jung und alt verließ nach Schluß der Beteilung glückstrahlend das Kommandogebäude.Am  2ö. Dezember 1996 zu M ittag waren die Kinder wieder Gäste des Kommandos und nach einem reichlichen Essen wurde der Ehristbaumbehang unter dem Ju bel der K in ­der verteilt.Sowohl am Heiligen Abend als auch am ersten Weihnachtsfeiertag unterhielt Schall­plattenmusik, übertragen von der Laut- sprecheranlagc des Kommandos, die K in­der.Außer den 64 geladenen armen Kindern erhielten noch 29 arme Kinder, die infolge Erkrankung nicht erscheinen konnten, am Heiligen Abend je ein Lebensmittelpaket, das ihnen ins Haus zugestellt wurde.
X.

Oberst R a  da nimmt nach der Bescherung der Gendarmeriekinder ein Dank­gedicht der beiden Mädel des Gendarmeriebezirksinspektors, Waffenmeister Z e i l e r, entgegen. Rechts der Gendarmerieseelsorger Pater J a u n e r .

Gendarmerieoberleutnant W a y d a  hilft den Kleinen beim Zerschneiden der Wiener Schnitzel. 2m Hintergründe ein Teil der Lebensmittel­pakete, mit denen jedes der 64 armen Kinder beteilt wurde.
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Mit großem Appetit verzehren die Kleinen die reichliche Mahlzeit. 2w Hintergrund von rechts nach links: Gendarmeriechefarzt Hof­rat Dr. G r ö t z i n g e r ,  die Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten Oberst M a s s i c z e k  und Oberstleutnaut J a n y  sowie der Ergänzungsabteilungskommandant Major Dr. K r e m l ,  dem im Aufträge des Landesgendarmeriekommandos die Vorberei­tungen zu der schönen Weihnachtsfeier oblagen.Sämtliche Bilder: Revierinspektor Krivka.

Weihnachtsfeier in der Gendarmerkezentralschule in MödlingAm 22. Dezember wurde in der Gendarmerie­zentralschule in M ödling eine Weihnachtsfeier veranstaltet, die einen eindrucksvollen, erheben­den Verlauf nahm. D as Besondere an dieser Feier lag darin, daß die 140 Frequentanten der Zentralschule aus allen Bundesländern stammen und somit Gendarmeriebeamte aus den ver­schiedenen Gebieten Österreichs, fern von ihren Postenstationen und Fam ilien, in hehrer Kame­radschaft diese Weihestunden begingen, die wohl jedem zum inneren Erlebnis wurden.A n der Feier nahmen aus Wien teil: der Generalinspcktor der österreichischen Bundes­gendarmerie Gendarmeriegeneral B u r g ,  der Vorstand der Abteilung G . D . 3 im Bundes­kanzleramte Ministerialrat D r. M a r e n z e l ­l e r ,  die Referenten im Bundeskanzleramte Gendarmerieoberste J a n d l  und B e r g e r ,  der Landesgcndarmeriekommandant von Nieder­österreich Gcndarmerieoberst R  a d a, der Chef­arzt der österreichischen Bundesgendarmerie
Hofrat D r. G r ö t z i n g e r ,  der Pfarrer von S t .  Othmar (Mödling) K o w a t s c h i t s c h  und andere mehr.Der Schulkommandant Gendarmerieoberst S i e b e r  hielt unter dem brennenden Weih­nachtsbaum eine markige Festrede, die in der Betonung der Pflege alten Korpsgeistes und im Gelöbnis treuester Pflichterfüllung gipfelte. Nach ihm sprach Gcndarmcriegeneral B u r g  in ein­drucksvollen Worten und hob dabei besonders seine Freude darüber hervor, daß an diesem Weihnachtsabend der Gendarmcriezcntralschule zehn arme Kinder aus M ödling mit Geschenken bcteilt wurden.Im  Namen aller Frequentanten der Zentral­schule sprach Nayonsinspcktor O r t m a i r  ge­haltvolle Worte des Dankes, der Treue und Kameradschaft. Lieder und Musikvorträgc von Frequentanten würzten den stimmungsvollen, von Korpsgeist und Kameradschaft getragenen Weihnachtsabend.



Seite 6 Raubmord bei Müllendorf im BurgenlandAnmerkung der Redaktion: Fast alltäglich ereignen sich im großen Überwachungsgebiete der Gendarmerie schwere Krim i­nalfälle, an deren Aufklärung mit rastlosem Eifer Gendärmerie- beamte Tag und Nacht arbeiten. Wenn anläßlich solcher K rim i­nalfälle die kriminalistische Tätigkeit der Gendarmerie (nicht so wie jene der Bundespolizei) höchst selten in ausführlicher Weise oder den Tatsachen nicht entsprechend in der Tagespresse der interessierten Bevölkerung vor Augen geführt wird, so sind daran Umstände schuld, auf die wir nicht näher eingehen können. Diese unsere Worte betrachten wir zugleich als Antwort auf die wiederholten Anfragen, warum größere kriminalistische Leistun­gen der Gendarmerie überhaupt nicht, oder nur in sehr beschränk­tem Ausmaße oder vielfach den Tatsachen nicht entsprechend, in der Tagespresse behandelt werden.*Der 50jährige Heizer Franz I a n y  aus Achau in Nieder­österreich war bis 30. November 1936 in der Zuckerfabrik in Siegendorf (Vurgenland) beschäftigt. Am  30. November 1936 wurde er abgebaut und erhielt den letzten Lohn von 30 Schil­ling ausbezahlt. I a n y  packte seine wenigen Effekten in einen Fiberkoffer, Len er auf dem Gepäckträger seines F ah r­rades befestigte, und fuhr über Wulkaprodersdorf, Groß- Höflein nach Eisenstadt, wo er den Jahrmarkt besuchte. Er kaufte einen Wandschoner, den er ebenfalls am Fahrrade anbrachte. Gegen 16 Uhr trat Ia n y  den Heimweg an. I n  Groß-Höflein kehrte er in der Buschenschenke des Josef
L / ' L k k / a s L / K ' e  n e u e  K / Ü F e /  ll/rck K / a n / n o s  Qe/eZ-en/wt'L/c /ll/e, k/e/ne Kaken, T'oase/r, .-UkekeVV/e/r, I//.,

Am  nächsten Tage, am 1. Dezember 1936, um 6,30 Uhr, vernahm der vom Schichtwechsel im Kreidewerk Müllendorf heimkehrende Arbeiter M atthias W e i n t ö g l  neben der Vnndesstraße, zirka 100 Meter nördlich der Gemeinde M üllendorf, ein Röcheln. A ls  er Nachschau hielt, sah er in der Straßenböschung einen M ann liegen. W e i n t ö g l  war erst der M einung, daß der M ann betrunken sei, weshalb er ihn umdrehte. Hielwi machte W e i n t ö g l  aber die E n t­deckung, daß er einen Schwerverletzten vor sich habe, worauf er sofort den Bürgermeister Ernst O t t in Müllendorf ver­ständigte, der —  da dringende Hilfe notwendig schien —  den Verletzten durch die Rettungsabteilung in das .Kranken­haus nach Eisenstadt überführen ließ. Dort starb der schwer­verletzte I a n y ,  ohne das Bewußtsein wiedcrerlangt zu haben, kurz nach der Einlieferung.Bürgermeister O t t  und W e i n t ö g l  waren der Ansicht, daß ein Verkehrsunfall vorliege und verständigten den zu­ständigen Gendarmerieposten Wulkaprodersdorf. Der sofort in den Dienst entsendete Gendarm P i n n i t s c h  fuhr nach Eisenstadt, um den Verletzten einzuvernehmen, brachte aber dort in Erfahrung, daß er bereits gestorben sei. GendarmRasche Wärmemit „Kronprinz^-Petrolgasmaschine; brennt mit blauen Gasstichflammen, rauch- und geruchlos, transportabel, heizt, kocht, bratet, backt. Von 8 17.— an. Besuchen Sie  meine F ilia le: Wien, 8. Bez., Alserstraße 32. Verlangen S ie  Preis- und Refe­renzenkatalog von den „Kronprinzs-Werken A . E . Kimpink, Guntramsdorf bei Wien.F i n g e r l o s  ein, wo er bis 22 Uhr verweilte. Während seines Aufenthaltes in der Vuschenschenke prahlte I a n y  wiederholt laut, daß er 1000 Schilling bei sich habe.A ls  I a n y  um 22 Uhr die Vuschenschenke verließ, war er stark betrunken, weshalb ihn die Schwiegersöhne des Vuschenschenkers bis zur nahen Vnndesstraße begleiteten, von wo I a n y  allein den Heimweg zu Fuß fortsetzte und sein Fahrrad neben sich herschob . . .

Lage des ermordeten Heizers I a n y  bei seiner Anssindung.

P  i n n i t s ch, der anfänglich auch der M einung war, es handle sich um einen Verkehrsunfall, da sehr viele Anzeichen einen solchen nicht ausschlossen, gab sich mit diesen Anzeichen nicht zufrieden und forschte weiter. Ihm  fiel vorerst auf, daß der unbekannte Tote keinerlei Ausweispapiere, keine Effek­ten usw. bei sich hatte. Bei der Besichtigung des Tatortes konnte Gendarm P i n n i t s c h  das Fahrrad des Toten hinter einem Gestrüpp (7 Meter von der Straße) in u n b  e- s c h ä d i g t e m  Zustande finden, ebenso ein Feuerzeug ohne Deckel am Straßen­rande.Nunmehr stieg dem Gendarmen der Ver­dacht auf, daß hier ein Verbrechen vorlie­gen dürfte.Gendarm P i n n i t s c h  verständigte hier­auf sofort seinen Postenkommandanten und die Gerichtskommission.Die unter der Leitung des Gendarmerie­bezirksinspektors B a r t l  aus Eisenstadt nun einsetzenden Erhebungen ergaben, daß zweifellos ein Raubmord vorliege, zumal die Obduktion der Leiche ergab, daß dem Unbekannten mit einem stumpfen Gegen­stand ein wuchtiger Hieb auf den -Kopf ver­setzt worden sein müsse; es wurde an der Leiche ein schwerer Schädelgrundbruch fest­gestellt.Am 3. Dezember 1936 abends konnte der unbekannte Tote schließlich als Franz I a n y  identifiziert werden. Hierauf wur­den die Erhebungen der Gendarmerie in bestimmte Richtungen geleitet. Noch am



Seite 73. Dezember 1936 wurden die Hilfsarbeiter Josef W i e ­s i n g e r ,  der im Besitze eines Taschenmessers des Ermor­deten war, und Josef M ü l l n e r  aus Groß-Höflein sowie am 4. Dezember 1936 der Hausierer Johann S c h ö p p l  aus Wiener-Neustadt verhaftet, die zuletzt in Gesellschaft des Ermordeten gesehen wurden. Deren Unschuld stellte sich jedoch bald heraus. Es wurde sichergestellt, daß W i e s i n- g e r  das Taschenmesser noch in der Vuschenschenke vom Ia n y  geschenkt erhalten hat. Daß auch die beiden anderen mit der Tat nicht im Zusammenhang standen, konnten ein­wandfrei die unausgesetzten Erhebungen der Gendarmerie ergeben.Der eigentliche Täter blieb vorerst unbeachtet, weil kein Zeuge dessen Namen unter den Besuchern der Vuschenschenke erwähnte. Nachdem auch einige kleine Tageszeitungen, die Berichterstatter an den Tatort entsendet hatten, die V er­haftung der mutmaßlichen Täter in großer Aufmachung und Übertreibung brachten, wog sich der Täter in vollständiger Sicherheit.Am 5. Dezember 1936 brachten die Gendarmerierevier­inspektoren S t ö h r  und G e r e t s  c h l ä g e r  der Gendar­merieerhebungsgruppe in Eisenstadt sowie Revierinspektor T r i n k  und Rayonsinspektor S c h ö n  des Gendarmerie­postens Wulkaprodersdorf in Erfahrung, daß sich auch der 25jährige Häusler Georg W a g n e r  aus Groß-Höflein zur kritischen Zeit in der Vuschenschenke F i n g e r l o s  in Groß- Höflein aufgehalten haben soll, als J a n  y dort mit seinen angeblichen 1000 Schilling brüstete. Kurze Zeit nach dem Weg­gange des I a n y  habe sich angeblich auch W agner aus der Vuschenschenke entfernt.Georg W a g n e r  wurde nun einvernommen, stellte je­doch die Täterschaft sowie jede, auch die entfernteste Teil-
8ed»vstrsf Utn-sn-tttsklsrlsgs

Ukr-mgeksk-, wsl», SiLmsi-ekstr. 17Oolcl- un6 Lilber-
-tt/t /ae/tmättttiseken 6ana»rrie ratilungssi-lsletilsfung.

nähme am Raubmorde entschieden in Abrede. A ls  jedoch zur Hausdurchsuchung geschritten wurde, konnten nach ein­gehender Suche im Hause des W a g n e r  folgende Gegen­stände gefunden werden, die zweifellos als Eigentum des ermordeten Franz I a n y  erkannt wurden: 1 W and­schoner, Arbeitskleider und Schmutzwäsche, 1 Fahrradpumpe, 1 Taschenlampe mit 3 Batterien, 1 Aktentasche, 1 Taschen­messer, diverse Toiletteartikel, 1 Geldbörse sowie die B e­schläge des Koffers und der Deckel zu dem am Tatorte gefundenen Feuerzeug.Nach Vorhalt dieser erdrückenden Beweise war W a g n e r  endlich zum Geständnis zu bewegen. Er versuchte jedoch, die Tat als räuberischen Totschlag hinzustellen. W a g n e r  gab an, daß er am Heimweg begriffen war, a ls  er von der V un-r < « v i , ä k r  r  c «i<i.Lv>cir»*jL<«ckr
H V Ivn , V H . ,  N L n r lr r l.H t v r s t i-n N « ; w ,-. 8 2 .
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desstraße her einen dumpfen F all hörte. Er eilte zur Straße und sah dort den I a n y  mit dem Fahrrade liegen. E r  half ihm auf und begleitete ihn bis zirka 100 Meter über M üllen­dorf hinaus. Dort habe sich I a n y  in dem nordöstlich der Vun- desstraße befindlichen Gestrüpp niedergelegt, worauf auch er (W a g n e r) sich zu I  a n y legte. Beide hätten dann zirka eine halbe Stunde geschlafen. A ls  sie vor Kälte wach wurden, habe I a n y  versucht, das Gestrüpp in Brand zu setzen, was ihm W a g n e r  verwehrt haben will. Bei dieser Gelegenheit habe er den Deckel vom Feuerzeug des I a n y  in die Hand bekommen. I a n y  blieb liegen, und zwar mit dem Bauche am Boden, und schimpfte den W a g n e r ,  weil er das A n ­zünden des Feuers verhindert habe. Hierüber will nun W a g n e r  derart in Zorn geraten sein, daß er von einem 5 Meter von der Mordstelle entfernten Steinhaufen einen IOV2 Kilogramm schweren Sandstein holte und damit (mit einer Hand) dem I a n y  einen Hieb auf den Hinterkopf ver­setzte. I a n y  habe sich nicht mehr gerührt, sondern nur gejammert, worauf W a g n e r  den Ste in  nun mit beiden Händen erfaßte und auf den Kopf des I a n y  schleuderte.Erst dann sei ihm der Gedanke auf den Raub gekommen. Er habe I a n y  durchsucht und die angeführten Gegenstände zu sich genommen, worauf er sich auf der Ödenburger B u n ­desstraße nach Hause begab. Dort habe er die brennbaren Teile des Koffers im Küchenofen verheizt und die übrigen Gegenstände in seinem Hause verwahrt. I a n y  habe angeb­lich nur ungefähr 5 Schilling bei sich gehabt; dieses Geld will W a g n e r  bereits verausgabt haben.W a g n e r  versuchte sich auch auf Trunkenheit auszu­reden, doch konnte erwiesen werden, daß er zur Zeit der Tat höchstens leicht angeheitert war.Der ermordete Heizer war verheiratet und Vater zweier Kinder.Der unermüdlichen und zielbewußten Zusammenarbeit der Gendarmen der Posten Wulkaprodersdorf und Eisenstadt im Verein mit jenen der Erhebungsgruppe des Landesgendar­meriekommandos in Eisenstadt unter Leitung des Bezirks­inspektors B a r t l  vom Vczirksgendarmeriekommando in Eisenstadt ist es zu danken, daß die ruchlose Tat in ver­hältnismäßig kurzer Zeit aufgeklärt, der Täter verhaftet und vor die Richter gestellt werden konnte.



Seite 8 Herzog von Windsor ans Schloß Enzesfeld
Durch den Aufenthalt des Herzogs von Windsor in Enzes­feld, einem kleinen Orte in Niederösterreich, erlangte dieser Ort Weltberühmtheit. Journalisten und Photoreporter aus aller Welt belagerten nach der Ankunft des Herzogs Tage hindurch das Schloß Enzesfeld, um ein Interview oder eine Gelegenheit zum Photographieren zu finden.Im  Schlosse, in welchem der Herzog untergebracht ist, wurde eine Gendarmerieexpositur errichtet, die im Schloß- gcbäude und in seiner Umgebung den Sicherheitsdienst ver­sieht. Die Beamten der Expositur verrichten teils in Uniform, teils in Zivil ihren Dienst. A n  manchen Tagen waren sie durch den Zulauf von vielen Fremden besonders in Anspruch genommen. Jeder wollte wissen, wie der Herzog seine Zeit verbringe, wie es ihm ergehe, ob es ihm in Österreich gut gefalle, was er für die Zukunft plane und dergleichen mehr- Die interessierten Kreise, wie Photographen, Journalisten, englische Staatsbürger, die den Herzog besuchen wollten, waren zeitweise besonders schwer zu beruhigen und abzu­weisen.Am  18. Dezember 1936 kam endlich die zumindest für die Schloß Enzesfeld, der Aufenthalt des Herzogs von Windsor.Sämtliche Bilder: Revierinspektor Hattinger.

Arisches Spezialgeschäft für modernste Netzempfänger Heinrich Srvoboda, Wien, 7. Bez., Seidengasse 46, Telephon B -3 4 -5 -8 7Erzeugnisse der größten Radiowerke der WeltMWs: „43 k" HröliM M M " .1; Batterie"Z Röhren 1 Röhren -j Röhren P/- Röhrenö o iA l« «
5 1 4 . - Monatsraten und * § 14.— AnzahlungL 2S4.— statt § S?S.—

BestellscheinBestelle bei Ihnen zu obigen Bedingungen einen Philips 4Vs Röhren-Oktoden-Super laut Vorzugsoffert. Angabe von 8 14.-" soll nachgenommen werden, die 20 Monatsraten L 5 14.— werden ab 1. Feber 19)7 per Erlagschein überwiesen. Verpackung 8 4.— und Transport zu meinen Lasten.
Name des Bestellers: Adresse:Charakter: Letzte Post:Unterschrift des Bestellers:S ie  können diesen Apparat zur Probe haben, wenn S ie  die Spesen für den Hin-- und Rücktransport selbst tragen.Jene Abonnenten, die den Bestellschein wegen Beschädigung dieses Heftes nicht ausschneiden wollen, können sich auch mit Postkartean obige Firm a wenden.



Seite SPhotoreporter erlösende Erklärung: „ J a ,  ich lasse mich photographieren." Eine ausgewählte Schar von Photorepor- tcrn wurde am genannten Tage in den Schloßhof eingelassen, wo sich der Herzog einige M inuten dem Kreuzfeuer der Photoapparate zur Verfügung stellte.Bei dieser Gelegenheit war der Kommandant der Gendar- mcrieabteilung Baden, Oberstleutnant K r e u t h ,  in Enzes­feld, um den Sicherheitsdienst zu leiten. Seine Hoheit der Herzog von Windsor ließ Oberstleutnant K r e u t h  zu sich bitten und begrüßte ihn. Im  Verlaufe des Gespräches er­kundigte sich der hohe Gast, der in Österreich herzlich will­kommen geheißen wurde, nach dem Befinden der im Schlosse Dienst verrichtenden Gendarmeriebeamten und weiters auch, ob sie seinetwegen besonders viel zu tun hätten.

Der ehemalige König von England Eduard V III., nun H e r z o g  v o n  W i n d s o r ,  im Hofe des Schlosses Enzesfeld in Nieder­österreich.

lKsKIk »KßM j
Gendarmerieoberstleutnant K r e u t h ,  in dessen Abteilungsbereich das Schloß Enzesfeld liegt, mit den Beamten der Gendarmerieexpositur Enzesfeld. 2m Hintergründe ein Teil des Schlosses, in dem die Expositur untergebracht ist.

Oben:Gendarmeriebeamte in Uniform und Zivil versehen in dem durch den Aufenthalt des Herzogs von Windsor weltberühmt gewordenen Schlosse Enzes­feld oen Sicherheitsdienst. Einem Reporter wird Auskunft gegeben.Links:Tagelang belagerten internationale Reporter das Schloß Enzesfeld und versuchten auf alle mögliche Art, in die Nähe des Herzogs zu kommen. Das Bild zeigt die Reporter an jenem Tage, an dem sich der Herzog den Reportern zu Photoaufnahmen stellte. Die Gendarmen hatten vollauf zu tun, um die Kon­trolle der zum Photographieren Zugelassenen durch­zuführen.



Seite 10Inspizierung des Landesgendarmeriekommandos für Nieder­österreich durch Bundesminister Odo Neustädter-StürmerAm  12. Dezember 1936 besuchte Bundes­minister Odo N e u s t ä d t e r - S t ü r m e r ,  der von seinem Adjutanten Gendarmeriestabsritt­meister Rudolf P e r n k o p f  begleitet war, das Landesgendarmeriekommando für Niederöster­reich in Wien, 3. Bez.Der Minister wurde vom Landesgendarmcrie- kommandanten Oberst Rudolf R  a d  a und seinem Ersten Adjutanten M ajor P ü c h e r  empfangen und in die Kanzlei des Landesgen­darmeriekommandanten geleitet. I n  der Kanzlei des Ersten Stellvertreters Oberst M a s s i c z e k  ließ sich der Bundesminister die Offiziere und leitenden Wirtschaftsbeamten vorstellen.Anschließend besichtigte der Minister die Kanz­leien des Stabes, das Ökonomische Referat und die Rechnungsgruppe, die technische Abteilung, die dazugehörigen Arbeitsstätten und Magazine, die Funkstation und Waffenmeisterei, die E r­gänzungsabteilung und die ihr angegliederte Brieftaubenstation, die sein besonderes In te r­esse erweckte.Am  Schluß der Inspizierung vereinigte ein kleiner Imbiß den Minister und die Offiziere in der neuen Offiziersmesse des Kommandos.
2m Dezember v. 2. inspizierte der Sicherheitsminister Odo Neustädter-Stürmer das Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich in Wien, 3. Bez. Aus dem Bilde von links nach rechts: Der Adjutant des Ministers, Stabsrittmeister P e r n k o p s ,  der Generalinspektor der österreichischen Bundesgendarmerie G e­neral B u r g ,  Bundesminister N e u s t ä d t e r - S t ü r m e r ,  der Vorstand der Abteilung 0 0  3, Ministerialrat D r. M a r e n  z e l l e  r, Landesgendarmerie­kommandant für Niederösterreich Oberst R a  da.Photo: Revierinspektor Hattinger.Auszeichnung eines GendarmerieoberstenGendarmerieoberst Josef K a i s e r  des Landesgendar­meriekommandos für Oberösterreich wurde für seine vielen Verdienste um den Bundesstaat vom Bundespräsidenten mit dem Ritterkreuz e r s t e r  Klasse des österreichischen Ver­dienstordens ausgezeichnet.Gendarmerieoberst Josef K a i s e r ,  geboren am 12. M ärz 1881, wurde nach Absolvierung der Infanteriekadettenschule in P rag beim k. u. k. Infanterieregiment N r. 71 eingeteilt.M it  1. November 1901 zum Leutnant befördert, kam er am 9. M ärz 1909 von der Wehrmacht zur Gendarmerie, und zwar zum Landesgendarmeriekommando N r. 5 (Lemberg). Er wurde am 1. M a i 1910 definitiv bei der Gendarmerie übernommen und an diesem Tage zum Oberleutnant beför­dert. Am  1. August 1914 wurde er Rittmeister. Im  Kriege wurde er mehrfach ausgezeichnet: 1914 mit dem M ilitär­verdienstkreuz 3. Klasse mit der Kriegsdekoration, im Jahre 1916 mit der Bronzenen Militärverdienstmedaille am Bande des Militärverdienstkreuzes; im Jahre 1917 wurden ihm die

Schwerter zum Militärverdienstkreuz 3. Klasse mit der Kriegsdekoration zuerkannt. Weiters wurde K a i s e r  im Jahre 1917 mit der Silbernen Militärverdienstmedaille am Bande des Militärverdienstkreuzes ausgezeichnet. Am  30. De­zember 1918 wurde er vom Landesgendarmeriekommando in Lemberg zum Landesgendarmeriekommando Linz trans­feriert, wo er auch heute noch als zweiter Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten eingeteilt ist. Am  1. J u l i  1926 wurde er Oberstleutnant und am 11. November 1933 erhielt er das Ritterkeuz des österreichischen Verdienstordens. Am 11. Jän ner 1935 wurde K a i s e r  zum Oberst befördert. M it 9. N o v e m b e r  1936 erhielt er als Anerkennung seiner vorzüglichen Dienstleistung das Ritterkreuz 1. Klasse des österreichischen Verdienstordens. Oberst K a i s e r  war auch als Adjutant des Bundesministers H a m m e r  st e i  n- E q u o r d ,  und zwar vom 30. Ju l i  1934 bis 15. Februar 1936 tätig.

V a s  g r o k e  I n t e r e s s e  u n c l « lie  r e g e  k e t e i l i g u n g  a n  u n s e r e m  e r s t e n  p r e i s a u s -  s c k r e i b e n  v e r a n l a s s e n  u n s ,  n u n  e i n  w e i t e r e s  p r e i s a u s s e k r e i b e n ,  « l ie s r n a l  t ü r  « lie  s c k ö n s t e n  u n c l i n t e r e s s a n t e s t e n  I . i c k t l , i I « I e r ,  r u  v e r a n s t a l t e n .  D i e  k e c l i n g u n g e n  u n c l P r e i s e  w e r c l e n  irn  n ä c k s t e n  t l e s t  v e r ö s k e n t l i c k t .D ie  k e c la l c t i o n



Seite 11Aum Nachweis der TrunkenheitNach einem Vortrag von Issniv.-Prof. D r.Medizin inDie Trunkenheit durch Alkoholmissbrauch kann nach Z 2, Punkt c. S t . G ., ein Schuldausschließungsgrund sein. S ie  kann aber auch als Belastungsgrund in Betracht kommen (zum Beispiel bei Fahrzeuglenkern). Der Nachweis des Trun­kenheitsgrades gewinnt daher für viele Personen besondere Bedeutung.Der Aktualität wegen soll in den folgenden Ausführungen jedoch hauptsächlich vom Nachweis der Trunkenheit bei Fahr­zeuglenkern die Nede sein.D a s Deutsche Neichsamt für Statistik weist für die erste Hälfte 1936 122.701 Verkehrsunfälle aus. Von diesen hatten 3876 (3.16°/°) tödlichen Ausgang und 4313 (3.51°/u) sind durch Alkoholmissbrauch verursacht worden.D a die eigenen Angaben des Beschuldigten aus begreif­lichen Gründen in der Regel unverläßlich sind, aber auch Zeugenaussagen aus mannigfachen, hier nicht zu erörternden Gründen oft zweifelhaften Wert haben, ging das Streben der Wissenschaft schon lange dahin, objektive Methoden zur Feststellung des Trunkenheitsgrades zu finden.Die gewöhnliche, bisher üblich gewesene ä r z t l i c h e  Untersuchung eines Fahrzeuglenkers ist, wenn sie auch noch so bald nach der Tat oder dem Unfälle vorgenommen wird, doch mit Fehlern behaftet. Der alkoholisierte Zustand eines Menschen wird auch von Ärzten trotz Untersuchung teils überschätzt, teils unterschätzt. Ihren Grund hat die Unter­schätzung oft darin, daß die Ernüchterung des Fahrzeug­lenkers infolge der Erkenntnis des von ihm angerichteten Unheils oder seiner Verantwortlichkeit nicht berücksichtigt wird.Der schwedische Professor W i d m a r k  hat ein Verfahren ausgearbeitet, durch das an wenigen Tropfen B lu t sein jeweiliger Gehalt an Alkohol festgestellt werden kann, und aus dem dann Rückschlüsse auf den Trunkenheitsgrad des Untersuchten gezogen werden können.Vor Besprechung dieses Verfahrens ist es nötig, einiges über das Schicksal des Alkohols im menschlichen Körper zu wissen.Der Alkohol gelangt durch die Verdauungswege —  M agen, Darmkanal —  in die Blutbahn und tritt dann in die Gewebe über. Dies läßt sich leicht an der Leiche eines im schweren Rausch Verstorbenen beweisen. Schon beim Einschneiden in die Haut einer solchen Leiche ist deutlich Alkoholgeruch wahr­zunehmen.Der Alkohol ist ein Nervengift. E r setzt die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Menschen herab. Besonders wichtig für StraßenbenUtzer ist, daß unter Alkoholwirkung die Reaktionszeit verlängert ist. Plötzlich auftauchende G e­fahren werden nicht so rasch erkannt wie im vollkommen nüchternen Zustande. Die durch Alkohol bewirkte Unter­empfindlichkeit gegen Kälte hat schon zu vielen tödlichen E r­frierungen geführt.Wer daher zum Bestehen von Gefahren wacher Sinne und eines starken Willens bedarf, dem ist Alkoholgenuß dringend zu widerraten.Wird auf einmal oder in  kurzer Zeit eine wirksame Menge von Alkohol genossen, so erreicht das B lut nach 60 bis 90 M inuten den höchsten Alkoholgehalt. Von da an nimmt durch den Abbau des Alkohols im Körper sein Gehalt im B lu t wieder ab, und zwar gleichmäßig. Kleinere Mengen ver­schwinden rascher aus dem Körper. Aber auch von erheblichen Quanten ist nach Ablauf von 15 Stunden im Körper nichts

M eixncr, Vorstand des Instituts für gerichtliche Innsbruckmehr nachzuweisen. Ein M ann baut ungefähr 7 Gramm, eine Frau 5 Gramm Alkohol in der Stunde ab. 7 Gramm entsprechen beiläufig einer Menge von 250 Gramm Bier. M an kann daher annehmen, daß der Genuß von ^  Liter Bier in der Stunde einen an Alkohol gewöhnten M ann nicht trunken macht. Trinkt einer aber fortgesetzt um etwas mehr, als sein Körper abbaut, so muß das schließlich zur B e­rauschung führen.Der Alkoholgehalt des B lutes ist auch an der Atemluft feststellbar. Die genaue Untersuchung in dieser Richtung setzt jedoch so umfangreiche Vorrichtungen voraus, daß sie prak-

/ ^ i r c k s ) k 5 -s>Oiri^bi.k
V e r la n g e n  5 is  Is ilr a s t lu n g s p la n  vonKürom o5<:lim erige5. m. I-I.VVIklch I., XklldlldEKSIRöSS? 17 .  731. k-27-5-40^

tisch nicht in Frage kommt. Die Beurteilung des Trunken­heitsgrades nach dem Geruch des Atems ist ganz unverläß­lich. 'Der von der Niere abgesonderte Harn weist fast den glei­chen Alkoholgehalt wie das B lu t auf. Bei der Harnunter­suchung ergeben sich jedoch schon von vornherein Umstände, die das Ergebnis verfälschen können. Wenn zum Beispiel jemand vor dem Trinken die Blase nicht entleert hat, so wird der nachfolgende, alkoholhältige Harn verdünnt und der nunmehr entleerte Harn wird zu wenig Alkohol an- zeigen, umgekehrt zuviel bei einem, der, schon im Ernüchtern begriffen, noch Harn aus der Zeit der stärksten Alkoholwir­kung in der Blase hat. Zur Ergänzung der Blutuntersuchung ist aber die Untersuchung des Harns nicht wertlos.D as B lu t soll möglichst bald nach der Tat entnommen werden, doch kann die Entnahme auch noch binnen einiger Stunden nachher von Wert sein.D as B lu t wird entweder aus einem kleinen Stich am Finger oder besser am Ohrläppchen entnommen, wobei die austbetenden Blutstropfen in 3-förmige Haarröhrchen aus G la s  aufgesaugt werden, oder die Entnahme geschieht mittels Spritze aus der Ellenbeugevene. Bei Reinigung der Haut ist große Vorsicht nötig. S ie  darf nur mit einer Sublimatlösung, ja nicht mit Äther, Alkohol oder Wundbenzin erfolgen. Auch Jodtinktur darf vorher nicht verwendet werden, sonst ist das Ergebnis der Untersuchung unbrauchbar. D ie Spritze, mit der das B lu t etwa entnommen wird, darf nur durch Aus- kochcn oder trockene Hitze keimfrei gemacht werden.A u f die Untersuchungsmethode selbst und die vielen V o r­sichten, die dabei zur Erziehung eines einwandfreien Ergeb­nisses zu beachten sind, kann hier nicht näher eingegangen werden.Hinsichtlich der Untersuchungsergebnisse gilt folgendes:Erst ein Alkoholgehalt von 0.1°/»o (Promille!) aufwärts weist auf vorangegangcnen Alkoholgenuß hin.



Leite 12B is zu einem Gehalt von 0.6°/°° sind alle Menschen frei von Störungen der Bewegung und der Sprache, bei den meisten riecht auch der Atem noch nicht nach Alkohol. Bon hier bis zu einem Gehalt von 3°/»°, bei dem auch die Trink­festen betrunken sind, ist die Wirkung bei jedem Menschen anders. Aber auch bei ein und demselben Menschen können die Auswirkungen bei dem angegebenen Alkoholgehalt im Blute —  je nach den Umständen, unter denen die Alkohol­aufnahme erfolgte —  verschieden sein.M it einem Alkoholgehalt von 1°/°° sind die meisten ange­heitert, 2°/°° bedeuten bei der Mehrzahl schon einen Rausch. Bei 1.6°/°° kann man mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß j e d e r  Mensch ungeeignet ist, ein Kraftfahrzeug ohne Gefahr zu führen. Es ist bekannt, daß im Zustande der An- heiterung der Betreffende sich in einem Stadium  des erhöh­ten Kraftgefühls befindet. E r bildet sich eine gewisse Selbst­sicherheit ein, die ihm natürlich in bedrohlichen Lagen zum Verhängnis werden muß.4"/°° entsprechen einem schweren Rausch mit Erregungs­zuständen, mit 7 bis 8°/°° liegt ein Mensch in tiefer Bewußt­losigkeit da und bei 10°/»° (— 1°/°) tritt der Tod ein.Bei 10°/°° Alkohol im Blute enthält der Körper die Alko­holmenge von ungefähr 5 Liter mittelstarken Weines, IV? Liter 40°/°igen Schnapses oder von 33 Krügeln Bier. E s muß aber berücksichtigt werden, daß, wie bereits vorne aus­geführt, der Körper den aufgenommenen Alkohol nach und nach auch wieder abbaut. Die angeführten Getränkemengen können daher nur tödlich wirken, wenn sie in kürzerer Zeit ausgenommen werden. Geschieht die Aufnahme jedoch, wie üblich, im Verlaufe vieler Stunden —  zum Beispiel von 8 Uhr abends bis 4 Uhr früh —  so müßte, wegen des ständi­gen Alkoholabbaues, natürlich viel mehr getrunken werden, bis sich eine tödliche Wirkung einstellt.Bei Verwertung der Blutalkoholbefunde muß man unter­scheiden, ob das Ergebnis für gerichtliche oder für verwal­tungsrechtliche Maßnahmen gebraucht wird. Im  ersteren Falle, wenn zum Beispiel festgestellt werden soll, ob der Untersuchte im Sinne des Z 2, Punkt c, S t . G ., sich seiner Handlung nicht mehr bewußt war, wird erst ein höherer Alkoholgehalt des Blutes zu diesem Schlüsse berechtigen; zur Beantwortung der Frage, ob der Führerschein entzogen werden soll, wird aber schon ein geringerer Alkoholgehalt ausreichen. Wie bereits vorne ausgeführt, machen 1.6°/°° Alkohol im Blute fast jeden Menschen zur gefahrlosen F ü h ­rung eines Kraftfahrzeuges ungeeignet. Ein solches Unter­suchungsergebnis wird daher zum Entzüge des Führer­scheines genügen; es wird aber noch nicht zum Schluffe führen können, daß der Betreffende sich im Sinne des Z 2, Punkt c. S t . G . seiner Handlung nicht mehr bewußt war. Ein derartiger Zustand könnte erst bei Vorgefundener höherer Konzentration des Alkohols im Blute mit Sicherheit behaup­tet werden.Eine wichtige Frage für die Praxis ist, wie die Blutent­nahme am raschesten geschieht. Ist ein Arzt im Orte, wird es immer das Beste sein, diesen gleich um die Entnahme zu ersuchen. Besonders auf dem flachen Land steht aber ein Arzt nicht immer gleich zur Verfügung. E s muß daher die Frage erwogen werden, ob unter Umständen auch der Gendarmerie­beamte mit dieser Entnahme betraut werden könnte. Da auch in Spitälern nichtärztliche Hilfspersonen mit derartigen
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Seite 13Maßnahmen befaßt werden, ist die Frage für den Fall, daß binnen zwei Stunden kein Arzt zu erlangen märe, g r u n d ­s ät z l i c h zu bejahen. Die Zuziehung des Arztes ist aber schon wegen der Untersuchung wünschenswert. Die Ent­nahmegeräte, mit denen die Gendarmen in B a y e r n  seit über zwei Jahren ausgestattet sind, s i n d  n u r  f ü r  d e n  G e b r a u c h  d u r c h  Ä r z t e  bestimmt!")Die Betroffenen machen nach den bisherigen Erfahrungen in anderen Ländern bei der Blutentnahme keine Schwierig­keiten. S ie  sind im Gegenteil oft froh, daß ihre Unschuld auf diese, heute zuverlässigste Art zu ermitteln versucht wird.Im  D  e u t s ch e n R  e i ch e ist die Blutentnahme bei V er­dacht der Trunkenheit gesetzlich als zulässig erklärt, soferne kein Nachteil für den Betreffenden zu besorgen ist. Auch in S c h w e d e n  und in D ä n e m a r k  sind diese Blutproben bereits vorgeschrieben.*) Auf Grund der derzeitigen Geudarmerievorschrifteu kommt eine Blutentnahme durch österreichische Gendarmen vor­läufig unter keinen Umständen in Frage.

O k - I I X k k

Uisksi'aMclsi'Sunclsski'anksnkassa
V/Isth>I, I., Qrciiasn 22^40l)Ud>I6, klisakskbskraOs 13 5 1 .1'Ol.l'blN Xrsmssrgasss 24 XK5^5 a. l)., O k s r s  kanckslr. ü VVK.-d>I5bI51' l̂)1, V/isnsrsIr. 14

Ö s t e r r e i c h  wird sich über kurz oder lang ebenfalls mit der obligatorischen Einführung der Widmarkschen B lu t­probe zu befassen haben. Diese Untersuchung wäre aber nicht allein für Kraftfahrzeuglenker zu fordern, sondern auch für alle jene, die an einem Unglück oder einer strafbaren Hand­lung beteiligt waren und bei denen der Verdacht besteht, daß sie unter Alkoholwirkung handelten. Fk-Der Dienst der Gendarmerie im neuen DeutschlandVon Generalinspekteur der deutschen Gendarmerie, Generalmajor von Kamph
Anmerkung der Redaktion: Der nachstehende Artikel, den wir mit Genehmigung des Verfassers dem amtlichen Organ des Kameradschaftsbundes Deutscher Polizeibeamten „Der deutsche Polizeibeamte", Berlin, entnehmen, gewährt uns einen inter­essanten Einblick in die Dienstleistungen usw. der Gendarmerie des Deutschen Reiches. *Während der Systemzeit hatte man für die Vorgänge auf dem Land verhältnismäßig wenig Interesse. Die Stadt, namentlich die Großstadt, war alles! Dabei vergaß man so leicht, daß eine Großstadt nicht einen Tag leben könnte, wenn das Land nicht hinter ihr stände und sie mit allem zum Leben Notwendigen versorgte. M it der Bedeutung des Landes wurde auch die Bedeutung der ländlichen P o li­zeiexekutive oft unterschätzt. Trotzdem war und ist der Gen­darm der sichtbarste Vertreter der Staatsautorität auf dem Lande. Seine Funktionen sind außerordentlich wichtig. N ur wer die ländlichen Verhältnisse kennt, kann sich vorstellen, was es für eine geregelte Verwaltung bedeuten würde, wenn die Gendarmerie eines Landkreises oder gar eines Regierungsbezirkes für mehrere Tage keinen Dienst mehr täte. Von diesem Gesichtspunkt aus ist es interessant, sich einmal das Tagewerk eines Gendarmen etwas näher zu betrachten.S o  still und friedlich, wie das Gendarmeirhaus liegt, das mancher Städter im Vorbeifahren sieht, ist das Leben der Gendarmen nicht. Der Fernsprecher im Gcndarmenhaus steht nicht allzulange still. Hier wird ein Unfall gemeldet, dort Wilddiebe, dort ein Einbruch oder ein Feuer. Auch Kapitalverbrechen kommen natürlich vor und der N uf: „Kommt uns zu Hilfe!" ertönt mehr als einmal am Tage. Der Gendarm ist zu steter Hilfe bereit.Einen nicht unwesentlichen Teil seines Dienstes machen leider immer noch Verkehrsunfälle aller A rt, vor allem aber Unfälle im Kraftwagenverkehr aus. Die Tätigkeit des Gendarmen erstreckt sich hiebei sowohl auf die erste Hilfe als auch vor allen Dingen auf die Feststellung aller der­jenigen Vorkommnisse, die zur Klärung der Schuldfrage beitragen. Die Gendarmerie will aber nicht nur helfen, wenn ein Unglück geschehen ist, sondern viel lieber vorbeu­gend tätig sein. Daher nimmt sie in allen Teilen des R e i­ches, soweit es ihr übriger Dienst gestattet, Verkehrskon­

trollen vor. Sie  sind für die Fahrer und Wegebenützer eine kleine Belästigung, aber im Interesse der Allgemeinheit eine große Notwendigkeit. I n  Zukunft wird die Verkehrs­kontrolle auf den Landstraßen vornehmlich von der- zur Gendarmerie gehörigen Straßenverkehrspolizei ausgeübt werden, die aus Teilen des früheren Feldjägerkorps zu­sammengestellt wird. Ihre Angehörigen werden für ihre besondere Aufgabe in der im Aufbau begriffenen Straßen­polizeischule der Gendarmerie in Su h l sorgfältig geschult.I n  der kriminalistischen Tätigkeit der Gendarmen neh­men Jagdvergehen aller A rt einen breiten Raum  ein. Neben dem Förster ist der Gendarm der ärgste Feind des Wilddiebes, und nicht wenige Gendarmen haben als  A n ­erkennung für ihre Tätigkeit auf diesem Gebiet Ehrensäbel oder Ehrenmedaillen erhalten. Die Zeiten aber, in denen rein ländliche Verbrechen und Vergehen allein die Gendar­merie befaßten, sind vorüber. Manche Verbrecher, denen in den Städten der Boden zu heiß geworden ist, und denen die städtische Kriminalpolizei gar zu sehr auf den Fersen sitzt, gehen auf das Land und finden im Gendarmen einen neuen erbitterten Gegner, der ebenso wie sein Kamerad von der städtischen Kriminalpolizei mit allen M itteln mo­derner Kriminaltechnik zu arbeiten weiß.Einen sehr breiten Teil des Arbeitsgebietes der Gendar­men nehmen auch die Brände ein, die in ländlichen B e­trieben, vielleicht noch mehr als in der Stad t, durch Leicht­sinn und Unachtsamkeit hervorgerufen werden. Um sie sicher zu bekämpfen, bestehen innerhalb bestimmter Verw al­tungseinheiten Brandermittlungskommissionen der G en­darmerie, die schon oft wertvolle Arbeit geleistet haben. Auch hier ist aber die vorbeugende Tätigkeit der Gendar­men die wichtigste. S ie  nehmen daher an den sogenannten Brandschanen teil und üben die Brandnachschau aus. Bei dieser Gelegenheit werden lattdwirtschaftliche und gewerb­liche Betriebe daraufhin geprüft, ob sie den feuerpolizei­lichen Vorschriften gerecht werden. Solche Kontrollen sind bei den davon Betroffenen nicht immer sehr beliebt. Jeder sollte sich aber vor Augen halten, daß auch hier Gemein­nutz vor Eigennutz geht und daß jeder Staatsbürger willig kleine Unannehmlichkeiten und Kosten auf sich nehmen muß, um die Allgemeinheit vor großem Schaden zu bewahren.



Seite 14Die österreichische Gendarmerie — ein Muster für die Sicherheits­exekutive im Fernen OstenDie österreichische Gendarmerie genießt nicht nur in ihrer Heimat, sondern auch im Auslande einen vorzüglichen Ruf. I n  den letzten Jahren weilten zahlreiche Studienkommissionen und einzelne hohe Funktionäre ausländischer Gendarmerien und Polizeien in Öster­reich, um die Einrichtungen und Dienstleistungen der österreichi­schen Gendarmerie zu studieren.Österreichische Gendarmerieoffiziere hingegen wurden wiederholt ins Ausland berufen, um dort die Sicherheitsexekutive zu reor­ganisieren und die Regierungen zu beraten. Unter anderem war der jetzige Gendarmeriegeneral i. R . Hofrat S c h i n d l e r  mehrere Jahre als fachmännischer Berater bei der Reform der Gendarme­rie in der chinesischen Provinz Tsche-Kiang tätig, der im Vor­jahre verstorbene Gendarmeriegeneral i. R . H e i d e n f e l d  wirkte als Experte für das Sicherheitswesen und Instruktor für die Polizei in Bulgarien und später als Spezialist für das Sicher­heitswesen auch in der Türkeich. Zahlreiche ausländische Gendar­merien übernahmen Einrichtungen der österreichischen Gendarme­rie. Das Fürstentum Liechtenstein ließ sogar seine Sicherheitsexe­kutive von österreichischen Gendarmeriebeamten schulen. Auch den österreichischen Sicherheitswachen waren die mustergültigen Ein­*) Wir haben hierüber in unseren früheren Heften wiederholt ausführlich berichtet.

richtungen der österreichischen Bundesgendarmerie wiederholt in vieler Beziehung maßgebend.Chinesische Polizeioffiziere, die im Jahre 1933 die Einrichtungen und Dienstleistungen der österreichischen Gendarmerie beim Lan­desgendarmeriekommando für Niederösterreich eingehend studier­ten, haben nach der Rückkehr in ihre Heimat ein Buch heraus­gegeben, das die Organisation, Bewaffnung, Uniformierung, das Schulwesen usw. der österreichischen Gendarmerie znm Gegen­stand hat.Die chinesischen Polizeioffiziere haben ein Exemplar dieses Buches dem technischen Referenten beim Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich, Eendarmerieoberstleutnant I e s s e r  (früher Er­gänzungs-Abteilungskommandant in Wien) als Widmung über­sendet.W ir entnehmen dem Buche zwei Seiten: Das linke B ild zeigt einen Teil der Adjustierung oer österreichischen Gendarmeriebeamten bei verschiedenen Dienstesverrichtungen. Das zweite B ild zeigt das bei der österreichischen Gendarmerie eingeführte Personaldienstbuch Die Rubriken des Dienstbuches sind mit einem Musterbeispiel aus­gefüllt, das wir leider nicht lesen können. Das interessante Buch der chinesischen Polizeioffiziere enthält auch noch andere Bilder von der österreichischen Gendarmerie.

IO IÄ
- U W -A Ltltz A

2Ä- S OZLS- AA L T ib ÄN
Ä X L L
K X llL ltzK MÄ 'N M SLsili

ÄAWWNW
UMKNWßL
Il7ÄÄ-8MülbZ
N

2RZLK
ll7rsKÄ-LMN§-ÄNLÄ-AM
K

P iSZW-tt'

Ä- KM  H  s IB  L?
Entsprechend seiner umfangreichen Tätigkeit muß der Gendarm seinen Dienst früh am Morgen beginnen. Wenn er in der Frühe in seinen Bezirk hinausreitet oder hinaus­fährt, weiß er oft nicht, was ihm der Tag alles bringen wird. Hier beginnt er mit einer Revision der Jagdscheine oder mit einer Fahndung nach Holzdieben, dort werden Angler revidiert oder Wildfischer ergriffen. Hier nimmt er eine Revision auf untermaßige Fische vor und dort fährt er vielleicht hinaus auf das Kurische H aff, um Devisen­schmuggler zu stellen.

I n  der Frühe werden auch die Pferdemärkte besucht und die Pferdeursprungszeugnisse usw. geprüft. I n  den Grenz­bezirken finden Nindviehkontrollen statt, und überall wird durch Entnahme von Milchproben dafür gesorgt, daß der Städter gute Milch von gesunden Tieren erhält. Immer und überall soll und will der Gendarm helfen, Polksver- mögen zu erhalten und die Volksgenossen vor Schaden zu bewahren. Niemals soll der Gendarm dabei vergessen, daß die Bevölkerung nicht für ihn da ist, sondern er für sie. Niemals sollte aber auch der einzelne Volksgenosse verges­



Seite 13sen, daß die Maßnahmen, die der Gendarm im Aufträge des Staates durchführt, sich nicht etwa gegen ihn richten, um ihn zu schädigen, sondern um die Allgemeinheit vor Schaden zu bewahren.Ein besonderes Gebiet im Gendarmeriedienst nimmt die Verfolgung der Zigeuner ein. Trotzdem diesen Söhnen einer fremden Nasse wenig Ruhe gelassen wird, durchfahren sie vielfach noch deutsches Land und so mancher brave Land­bewohner fällt immer wieder auf ihre Tricks herein. E in­mal wird wunderwirkender Tee verkauft, ein andermal wird geweissagt. Der Erfolg ist immer der gleiche! Der Geldbeutel der von den Zigeunern Ausgesuchten ist erheb­lich schmäler geworden und wenn möglich, sind einige Hühner in den Topf der Zigeuner gewandert. Hier muß der Gendarm immer wieder aufklärcnd wirken, damit durch Leichtgläubigkeit nicht ständig neue Opfer erwachsen.I n  den Vormittagsstunden nimmt der Gendarm auch die Kontrollen der landwirtschaftlichen Betriebe, die Bankon- trollen und die Gewerbekontrollen vor. Hier ist es eine Dreschmaschine, die nicht in Ordnung ist und die an ihr Arbeitenden gefährdet, dort ist es ein ungeschützter Treib­riemen an irgend einer Maschine. Hier wird eine Revision der Gewichte, dort eine der Schankgeräte vorgenommen, um den Käufer vor Übervorteilung zu schützen. Eingehend muß im Interesse der zuverlässigen Wandergewerbetreiben­den, der bodenständigen Geschäfte und der Kauflustigen, das Wandergewerbe auf Einhaltung der zahlreichen Be-
Gendarmen-LiedVon Stan islaus S c h a n z e rO  sagt mir, wem hienieden Der schwerste Dienst beschieden.M it ewigem Alarm !Gewiß nur dem Gendarm.Versteckten Feind bekriegen.Den Trug mit List besiegen.Den Trotz mit kühnem Arm:D as muß wohl der Gendarm.A u f sonnverbrannten Pußten,A u f ew'gen Eises Krusten,D a wird wohl kalt und warm Dem streifenden Gendarm.Dafür ward ihm vom Throne Ein mächtig Schwert zum Lohne,D as schwingt für reich und arm Gleich herzhaft der Gendarm.J a ,  vor der Pickelhaube,Da windet sich im Staube Der fluchbeladne Schwarm —Vor ihr und dem Gendarm!Und herrscht im Lande Ruhe,Und sitzt auf voller Truhe Der Bürger ohne Harm,Dann lobt er den Gendarm!Gedruckt in der k. k. Hof- und Staatsdruckcrei zu Wien im Jahre 1853.

stimmungen, die in der Gewerbeordnung und anderen V or­schriften zum Schutze der Allgemeinheit erlassen sind, be­aufsichtigt werden. Reicht der Vormittag zu allen diesen Arbeiten nicht aus, so muß der Nachmittag hinzugenom­men werden, den sonst Streifen und Dienstmärsche aller Art, Vornahme von Vernehmungen und andere schriftliche Arbeiten füllen. Einen Achtstundentag kennt der Gendarm nicht! Wenn seine Hilfe und Arbeit gebraucht wird, ist er bei Tag und Nacht bereit.Die Gendarmen sind in ihrer überwiegenden Mehrheit mit Fahrrädern ausgerüstet und arbeiten so mit einem der billigsten Verkehrsmittel. Natürlich genügt die Ausrüstung mit Fahrrädern allein heute nicht mehr. Daher stehen der Gendarmerie in beschränktem Umfange auch Kraftwagen zur Verfügung. Vornehmlich in waldreichen Gebieten ist die Gendarmerie beritten, so daß dem Gendarmen dort neben seinem eigentlichen Dienst auch noch die Pflege sei­nes Pferdes obliegt. Der treueste Begleiter vieler Gendar­men ist der Schutzhund. Mancher Hund hat schon wertvolle Dienste geleistet, mancher hat auch seinem Herrn das Leben gerettet.Ihre Ausbildung erhalten die Gendarmen in den G en­darmerieschulen Hildesheim, Trier, Fürstenfeldbruck und Stuttgart. Darüber hinaus kommen sie innerhalb der Land­kreisemonatlich zu sogenannten Dienstversammlungen mehr­fach zusammen, bei denen nicht nur die gesetzlichen B e ­stimmungen und Polizeiverordnungen durchgearbeitet und besprochen werden, sondern bei denen auch die früher er­worbene soldatische Ausbildung, vor allem die Schießfer­tigkeit, auf dem laufenden gehalten wird.Natürlich spielt die Körperschulung in der Ausbildung unserer Gendarmen eine große und vordringliche Nolle.Eine besondere Eigenart des Gendarmeriedienstes ist es, daß der Gendarm vornehmlich Einzeldienst tut. A u f Tage, oft auch auf Wochen, hat er niemand in seiner Nähe, bei dem er sich über seine dienstlichen Aufgaben R at holen könnte. D as erfordert von ihm, daß er nicht nur sein gan­zes Arbeitsgebiet mit voller Sicherheit beherrscht, sondern daß er ein ganzer M ann, eine starke Persönlichkeit von unantastbarem Charakter ist. D as letztere ist dabei noch wichtiger als das erste. Die Dienstversammlungen dienen in erster Linie der Wissensvermittlung. Die Heranbildung zur charaktervollen Persönlichkeit muß aber täglich und stündlich geschehen, nicht zuletzt durch Selbsterziehung. J e ­der, der Vorgesetzter in der Gendarmerie ist, soll Autorität nach unten und Verantwortlichkeit nach oben besitzen, wie es der Führer und Reichskanzler von uns fordert. Jeder Vorgesetzte muß sich vor Augen halten, daß, wie es uns Alfred Nosenberg auseinandersetzt, „die allererste Aufgabe der Erziehung nicht technische Wissensvermittlung, sondern Charakterbildung ist, das heißt Stärkung jener Werte, wie sie zutiefst im germanischen Wesen schlummern und sorg­fältig hochgezüchtet werden müssen". Wer aber danach strebt, eine hochwertige Persönlichkeit zu werden, um seinen Platz in der Volksgemeinschaft voll auszusiillen, muß wissen, daß er um höchste Ziele ringt. „Höchstes Glück der Erdenkinder ist nur die Persönlichkeit!" sagt uns Goethe.



Seite 18 BeförderungenM it 1. Jän ner 1936 wurden vom Bundespräsidenten folgende Gendarmerieoffiziere und leitende Gendarmerie­wirtschaftsbeamte befördert: Gendarmerieoberstleutnant Franz P e r h a u z  zum Gendarmerieoberst, die Gendar­meriemajore Hubert I e s s e r  und Franz K e r n  zum G en­darmerieoberstleutnant, Gendarmeriestabsrittmeister S ie g ­fried M ü l l e r  zum Gendarmeriemajor, der Gendarmerie­wirtschaftsoberinspektor 1. Klasse Otto G r a f  zum Gen-L p e r ia lis t  in 8si-g-, lagck-, IVIotm-l-ack- Svlilllien uncl StiefelnV ien . 6. «erirU V X  I  ^  v w a m a v i s .  28
vLeligd dem — Is l .  A 33-2-76k ep grstu ren  «eriien sngenommen

darmeriewirtschaftsvizedirektor und Gendarmeriewirtschafts­oberinspektor 2. Klasse Karl F r a n z  zum Gendarmeriewirt­schaftsoberinspektor 1. Klasse. W ir bringen in unserer heuti­gen Nummer vorerst die Biographien der drei erstgenannten Offiziere:

Gendarmerieoberst Franz P e r h a u z  wurde am 19. September 1882 geboren und nach Absolvierung der Kadettenschule in Triest am 18. August 1902 ausgemustert. Er diente vorerst beim k. u. k. Infanterieregiment N r. 17 in Klagenfurt, wo er am 1. November 1903 zum Leutnant be­fördert wurde. ,Im  Februar 1909 rückte P e r h a u z  zum Landesgendar­meriekommando für Tirol ein. Im  gleichen Ja h r war er Abteilungskommandant in Cavalese und später in Rovereto.Am  1. M a i 1910 wurde P e r h a u z  nach Ablegung der Gendarmeriefachprüfungen definitiv in die Gendarmerie übernommen und beim Landesgendarmeriekommando N r. 6 (Graz) eingeteilt, wo er zum Kommandanten der Abteilung Bruck an der M u r ernannt wurde. Am  1. M a i 1911 erfolgte seine Beförderung zum Oberleutnant.Im  August 1914 ging P e r h a u z  zur Armee im Feld ab, wo er zuerst als Zugskommandant, dann als Kompagnie- kommändant und von November 1915 bis A pril 1916 als

Kommandant des ö. Baons des bosnisch-herzegowinischen Infanterieregimentes N r. 2 (und zwar am südöstlichen Kriegsschauplatz, später am Isonzo und an der Tirolerfront) fungierte. Von August 1916 bis M ai 1918 war P e r h a u z  Feldgendarmerieabteilungskommandant beim Armeekom­mando der 5. Armee (Isonzoarmee). Dann rückte er zum Landesgendarmeriekommando für Steiermark ein, wo er in verschiedenen Dienstzweigen verwendet wurde. Im  Dezem­ber 1928 wurde P e r h a u z  zum Stellvertreter des Schuk- kommandanten der Gendarmericzentralschule ernannt und im Dezember 1932 wieder zum Landesgendarmeriekommando Graz transferiert, wo er vorerst Adjutant und zuletzt zweiter Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten war. Am  10. November 1933 wurde er als Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten für Kärnten nach Klagen­furt transferiert.P e r h a u z  wurde am 2ö. Jän ner 1916 als Rittmeister mit dem Orden der Eisernen Krone 3. Klasse mit Kriegs­dekoration und Schwertern ausgezeichnet. Der tapfere Gen­darmerieoffizier, der auch noch zahlreiche andere Kriegsaus­zeichnungen besitzt, erhielt diesen Orden als Anerkennung für seine bei der Erstürmung des Lovcen vollbrachten Helden­taten. Am 6. Februar 1933 wurde P e r h a u z  vom Bundes­präsidenten mit der Ritterkreuz des österreichischen V er­dienstordens ausgezeichnet. Oberst P e r h a u z  ist unter anderem auch Lehrer für den hochalpinen Dienst und hat als socher unzählige Gendarmen zu Hochalpinisten, Alpinisten und Skifahrern ausgebikdet. *Oberstleutnant I e s s e r  frequentierte nach Absolvierung der Gymnasialstudien die Franz Josefs-Militärakademie in Wien, aus der er im Jahre 1914 als Leutnant zum ehe­maligen k. k. Landwehrinfanterieregiment N r. 24, später Schützenregiment N r. 24, ausgemustert wurde.Bald nach der Ausmusterung ging er als Adjutant des 4. Marschbaons an die russische Front, wo er später das Kommando der 6. Feldkompagnie übernahm. Im  Jahre 1915 wurde I e s s e r  beim Angriff auf die Manilowahöhe, dem Ehrentage des Regimentes, sehr schwer verwundet. Nach fast einjährigem Spitalaufenthalt wurde der damalige Ober­leutnant I  e s s e r am 4. M ärz 1916 als für längere Zeit frontdienstuntauglich dem Landesgendarmeriekommando N r. 1 in Wien als Ersatzoffizier zugeteilt.



Seite 17F ü r seine Felddienstleistung wurde Oberleutnant I e s s e r  mit dem bronzenen Signum  laudis und dem Militärver- dienstkrcuz 3. Klasse, beide Auszeichnungen mit Kriegs- dckoration und Schwertern, ausgezeichnet.Nach einjähriger Verwendung als zweiter Offizier beim Gendarmericabteilungskommando Wiener-Neustadt Nr. ö wirkte Oberleutnant I e s s e r  in weiterer Folge als Kom­mandant der Gendarmerieabteilungen Korneuburg Nr. 6, Mistclbach Nr. 7 und Mödling Nr. 1. Für seine ersprießliche Tätigkeit bei der Gendarmerie erhielt er das silberne Signum  laudis mit Kricgsdekoration.Nach Kriegsende wurde Oberleutnant I  e s s e r als Probe­offizier zur Gendarmerie übernommen. Nach Ablegung der Gendarmericfachprüfungen war er in den verschiedensten Dienstzweigen, und zwar als Abteilungskommandant, erster und zweiter Adjutant, als Kommandant und Lehrer bei der Ergänzungsabteilung und seit der Mobilisierung der Gen­darmerie als Kraftfahrerreferent beim Landesgendarmerie­kommando für Niederösterreich tätig. I n  seinen Verwendun­gen durchlief er die Chargengrade Oberinspektor 2. und 1. Klasse und Gendarmeriemajor.M it der Aufstellung der Technischen Gendarmerieabtei­lungen bei den Landesgendarmeriekommanden wurde I e s -  s c r  zum Kommandanten der Technischen Gendarmerieab­teilung in Wien bestellt.Nach den Februar- und Iuliunruhen des Jahres 1934 erhielt der damalige M ajor I e s s e r  als Kommandant der Abteilung Tulln N r. 2 in Anerkennung seiner besonderen Dienstleistungen das Ritterkreuz des österreichischen Ver­dienstordens. *Oberstleutnant K e r n  wurde am 21. M ai 1892 als Sohn eines Gendarmeriepostenkommandanten geboren und diente nach Absolvierung der Mittelschule von 1912 bis 1918 beim k. u. k. Infanterieregiment Nr. 14, zuletzt als Oberleutnant.

Während des Krieges wurde er dreimal schwer und zweimal leicht verwundet. I n  Anerkennung seiner großen Tapferkeit und seiner hervorragenden Verdienste während des Welt­krieges wurde K e r n  in e i n z i g a r t i g e r  Weise ausge­zeichnet.Gendarmerieoberstleutnant K e r n  ist Ritter des Ordens der Eisernen Krone 2. und 3. Klasse, Ritter des Leopolds­ordens, Besitzer und Träger der Goldenen Tapferkeits­medaille für Offiziere, des Militärverdienstkreuzes 3. Klasse mit Spange (Doppelverleihung), der Silbernen und B ron­zenen Militärverdienstmedaille, der Silbernen Tapferkeits­medaille 1. Klasse mit Spange (Doppelverleihung), der S i l ­bernen Tapferkeitsmedaille 2. Klasse, der Bronzene^ Tapfer- kcitsmedaille, des Karl-Truppenkreuzes, der Verwundeten­medaille,des Königlich preußischen Eisernen Kreuzes 2. Klasse, der Großherzoglich hessischen Tapferkeitsmedaille und sonsti­ger Auszeichnungen und Ehrenzeichen.Die Heldentaten des Weltkriegskampfers K e r n  bilden eines der leuchtendsten Kapitel in der Geschichte der ruhm­reichen alten österreichischen Armee. Der Name K e r n  wird in unzähligen Kriegsschilderungen, in Chroniken und der­gleichen genannt, seine Heldentaten sind unter anderem in der Geschichte des Infanterieregimentes N r. 14 für immer­währende Zeiten verewigt.Nach dem Kriege trat K e r n  in das Gendarmeriekorps ein. Nach der Probedienstzeit und Ablegung der Gendarmerie­fachprüfungen wurde er in verschiedenen Dienstzweigen ver­wendet. So  war K e r n  während der Landnahme des B u r­genlandes Kommandant größerer Gendarmeriekräfte, später wirkte er als Lehrer in Gendarmerieschulen, als Adjutant und Abteilungskommandant, zuletzt beim Landesgendar­meriekommando für Tirol. A ls  Bundeskanzler D r. von Schuschnigg sein Amt antrat, wählte er den damaligen Gendarmeriemajor K e r n  zu seinem Adjutanten; in dieser ehrenvollen Stellung befindet sich auch derzeit der nun zum Oberstleutnant beförderte Gcndarmerieoffizier.Ehrung eines GendarmeriebeamtenDer Gendarm auf dem Lande ist nicht nur Schützer von Recht und Gesetz, er ist vielmehr oft der einzige, der im G e­strüpp der Gesetze und Verordnungen einen Weg weiß. Er ist Helfer und Unterstützer, Freund und Berater in den ver­schiedensten Nöten unserer Landbevölkerung. In n ig  verwach­sen und verwoben mit den Landbewohnern, erringen sich die
Gendarmen durch opferwilliges und menschenfreundliches Wirken oft die vollste Zuneigung ihrer Mitbürger. Dies be­weist zum Beispiel auch die nachstehend geschilderte Ehrung eines Gendarmeriebeamten.Am 8. Dezember 1936, nachmittags, fand im festlich mit Girlanden und Fahnen geschmückten Sänke im Gasthause des



Seite 18^  und Lus mit^öbrLollteuLandein vvebt bis 3m breitWien, VI., IllgiigliilkeiÄr. 45 im llurclidsus ^ ö d e l ,  gkllikW k A r b e i t
W ie n .  >V., A ^ g s n t i n i s i - s l i - s ö s  so  »  I s ! s o k c > n  U-45 I 0 S - IBürgermeisters H o f e g g e r  in Emmersdorf, Niederöster- reich, die feierliche Überreichung der Ehrenbürgerkunde von s i e b e n  Gemeinden, und zwar von Emmersdorf, Gossam, Hofamt, Mödelsdorf, Nonnersdorf,Rantenberg und Zintring an den kürzlich in den Ruhestand getretenen Postenkom­mandanten von Emmersdorf, Gendarmerierevierinspektor Franz W i l d p r a d ,  statt.Zu dieser Feier, bei der Revierinspektor W i l d p r a d  mit seiner Gattin erschienen war, hatten sich eingefunden: alle Bürgermeister und Mitglieder der Gemeindetage aus den Gemeinden des Postenrayones Emmersdorf, Pfarrer B  e i- ch e l von Emmersdorf, der Hauptgruppenleiter der Vater­ländischen Front S c h i n d l e r ,  der Gemeindearzt Doktor D e c k a r t  und Oberlehrer K l i n g  e r  (sämtliche aus Em ­mersdorf), der Bezirksgendarmeriekommandant Bezirks­inspektor Heinrich G r i e s b a c h  aus K r e m s ,  eine stattliche Anzahl aktiver und pensionierter Gendarmeriebeamten, darunter mehrere mit Gattin, aus den Bezirken K r e m s ,  M e l k  und P ö g g s t ä l l ,  alle Beamten des Postens Em ­mersdorf, sowie Freunde und Bekannte des Gefeierten aus Emmersdorf und Umgebung.

abteilungskommandanten M ajor D r. Schmittner, des dienst­lich am Erscheinen verhinderten Bezirkshauptmannes von Krems, Hofrat D r. S c h a u e r ,  sowie im eigenen Namen die besten Glückwünsche. Gleichzeitig dankte Bezirksinspektor G r i e s b a c h  den Bürgermeistern der angeführten Gemein­den für diese seltene Ehrung eines Gendarmen, durch die nicht nur dieser, sondern zugleich auch das ganze Gendarmc- riekorps geehrt wird.Pfarrer B e i c h e l  schloß sich mit einer, das langjährige, verdienstvolle Wirken des Nevierinspektors d. N . W i I d- p r a d  würdigenden Rede den Gratulanten an.Nevierinspektor Z i e g l e r ,  Postenkommandant in M au- tern, überbrachte die Glückwünsche der Kameradschaft der Wachebcamten. F ü r die Vaterländische Front sprach Ober­lehrer K l i n g e r , der bei dieser Gelegenheit dem Nevier­inspektor W i l d p r a d  ein Anerkennungsschreiben der Vaterländischen Front überreichte. Worte des Dankes spra­chen noch der derzeitige Postenkommandant in Emmersdors, Revierinspektor M a n d a t  und Nayonsinspektor Z a ch, dessen Vorgesetzter Revierinspektor W i l d p r a d  durch acht­zehn Jahre war.

Am Haunsberg, im Eendarmerieposten rayon Obertrum in Salzburg, steht neben einer „Kaiserbuche" dieser Obelisk, dessen Inschrift verkündet, daß von dieser Stelle Kaiser Joseph II . am 28. Oktober 1778 das von Bayern an Österreich abgetretene In n  viertel überblickt habe.Photo: Revierinspektor Mayrhofer.

^  Kolben mit cien grollen Vorleben2ylincksr k s i n b o l i r s n  unci bonsnpräriHonZWörkZtättvn u. Liellsreil l s k r i s b s :  V/isn, lll. 8sr., konclsirolls Uoupkstrolls 109,I s l . 0-11-4-25, 0-15-304 » Z o lrb u rg — O ror — KlogsnturkGendarmeriebezirksinspektor d. R . Ferdinand R u ß  aus Gossam hielt die Begrüßungsansprache und anschließend eine formvollendete Festrede, in der er auch die Treue der Gen­darmerie zum Vaterlande zum Ausdruck brachte. Zwei Volks­schülerinnen, Gerta Mazritza und Gerti Zach, trugen sodann sehr sinnvolle Gedichte vor und überreichten dem Gefeierten einen Blumenstrauß. Nachher übergab Bürgermeister H o f- e g g e r  im Namen aller Bürgermeister des Postenrayons Emmersdorf mit herzlichen Worten die sehr sinnvoll und dekorativ ausgestattete Ehrenbürgerurkunde an Nevier­inspektor d. R . W i l d p r a  d.Hierauf ergriff Gendarmeriebezirksinspektor G r i e s ­bach das Wort. E r würdigte die Verdienste des Gefeierten und übermittelte ihm namens des erkrankten Gendarmerie­

KZziri.D 4 ü«»ing,Islspbon?10/V I » l.isksi-onkcl.8uncls8gsncloswsi-is- isnlrolscliuls b4äckling » 1834 llunclsi-kjöbi-igsi- llsskoncl 1935Revierinspektor W i l d p r a d  dankte hierauf tief gerührt für die ihm zuteil gewordene besondere Ehrung und für die ihm mündlich und schriftlich zum Ausdruck gebrachten Glück­wünsche. Sichtlich ergriffen waren die Festteilnehmer, als der dreijährige Enkel des Gefeierten, Edi M e i e r ,  vor den vielen Festgästen tapfer seinem Großpapa zu seinem Ehren­tage gratulierte. Der würdige Verlauf der Ehrung brachte so recht die Wertschätzung zum Ausdruck, die sich Revier­inspektor d. R . W i l d p r a  d in der langjährigen Dienstzeit in Emmersdorf, wo er durch 20 Jahre a ls  Postenkomman­dant fungierte, bei allen Schichten der Bevölkerung erworben hatte.Nach dem offiziellen Teile verbrachten die Festteilnehmer noch eine Zeit gemütlichen Beisammenseins, wobei Bezirks­inspektor d. R . N  u ß durch heitere Vorträge den Abend in angenehmer Weise verschönerte. A n  dem Festabend kam so recht die Kameradschaft in der Gendarmerie sowie ihre Verbun­denheit mit der Bevölkerung zum A u s­druck.Möge es dem Revierinspektor d. R . W i l d p r a d  vergönnt sein, sich dieser gewiß seltenen Ehrung an der Seite seiner fürsorglichen Gattin noch recht viele Jahre im wohlverdienten Ruhe­stand zu erfreuen.



Seite 19Verbreitung beunruhigender Gerüchte und VorhersagungenVon D r. Hans Kr eh an, Strafrichter in StockcrauIm  Artikel 26 (l) der österreichischen Verfassung wird er­klärt: „Jeder Bundesbürger hat das Recht, seine Meinung durch Wort, Schrift, Druck, B ild  oder in sonstiger Weise innerhalb der geschlichen Schranken frei zu äußern." Die ge­setzlichen Schranken, innerhalb welcher allein die freie Meinungsäußerung zulässig ist, werden hauptsächlich durch das Strafgesetz bestimmt. I n  dieser Richtung ist von wesent­licher Bedeutung der Tatbestand der Verbreitung falscher be­unruhigender Gerüchte und Vorhersagungen, wie er im § 308 des Strafgesetzes enthalten ist und durch das Staatsschutz­gesetz 1936 novelliert erscheint. Um den Unterschied der Fassung dieses Tatbestandes vor und nach der Novellierung besser zu verdeutlichen, will ich vorerst den Wortlaut dieser Gesetzesstelle in der alten und in der novellierten Fassung gegenüberstellen.8 308 des Strafgesetzes in seiner alten Fassung lautet: „Wer fm Wege öffentlicher Verlautbarung (durch Maueranschläge, öffentliche Reden oder Vorträge und dergleichen) ein falsches, für die öffentliche Sicherheit beunruhigendes Gerücht, ohne zu­reichende Gründe, es für wahr zu halten, oder eine so geartete angebliche Vorhersagung ausstreut oder weiterverbreitet, ist einer Übertretung schuldig und mit strengem Arrest von acht Tagen bis zu drei Monaten zu bestrafen."Nach der durch das Staatsschutzgesetz erfolgten Novellie­rung lautet § 308 des Strafgesetzes nunmehr folgend:„Wer ein falsches Gerücht, das geeignet ist, die Öffentlichkeit zu beunruhigen oder die öffentliche Meinung des Auslandes über die Verhältnisse im Inland in ungünstigem Sinne zu be­einflussen, ohne zureichende Gründe, es für wahr zu halten, oder eine so geartete angebliche Vorhersagung ausstreut oder weiterverbreitet, ist, insofern sich darin nicht eine schwere ver­pönte strafbare Handlung darstellt, einer Übertretung schuldig und mit strengem Arrest von acht Tagen bis zu drei Monaten zu bestrafen. Gegen Ausländer ist überdies auf Abschaffung aus deni Bundesgebiet zu erkennen."Der Tatbestand der Verbreitung falscher beunruhigender Gerüchte oder Vorhersagungen nach § 308 des Strafgesetzes in seiner n o v e l l i e r t e n  Form setzt somit folgende Merk­male voraus:Erstens ist es notwendig, daß der Täter die falsche Kunde von dem Ereignis, das bereits eingetreten sein soll (Gerücht) oder dessen Eintritt als bevorstehend geschildert wird (Dor- hersagung), unter der Voraussetzung ausstreue und ver­breite, daß es geeignet ist, die Öffentlichkeit zu beunruhigen oder die öffentliche Meinung des Auslandes über die V er­hältnisse im In lan d  in ungünstigem Sinne zu beeinflussen.

Besteht diese Eignung nicht, dann ist der Tatbestand nicht gegeben. D as Gerücht und die Vorhersagung müssen daher einen In h alt haben, der nach der Natur der Dinge für den normalen Durchschnittsmenschen als wahr und möglich an­genommen werden kann. Doch wird nicht verlangt, daß die Menschen, an die sich das Gerücht oder die Vorhersagung wendet, eine besondere Kritik und Urteilskraft haben. Ander­seits wird aber der Tatbestand dann nicht gegeben sein, wenn ausgesprochen dumme, geistesschwache oder geistes­kranke Menschen die Wahrheit oder die Möglichkeit des E in­trittes der Behauptungen für gegeben erachten. Line S tra f­losigkeit wird auch dann vorliegen, wenn jeder vernünftige Mensch das Gerücht oder die Vorhersagung als unwahr oder unmöglich ansehen muß. Die Untersuchungen müssen sich daher in diesen Richtungen bewegen. Die wahrheits­widrige Ausstreuung oder Verbreitung des Gerüchtes vom Tode eines Ministers oder einer sonst einflußreichen P er­sönlichkeit zum Zweck der Beunruhigung kann zum Beispiel den strafbaren Tatbestand Herstellen. Ebenso wird dieser Tatbestand vorliegen, wenn zum Zwecke der Beunruhigung der Zusammenbruch der Wirtschaft einer Gemeinde oder des Eintrittes einer In flatio n  oder Ähnliches vorhergesagt wird. Selbstverständlich sind die Gerüchte oder Vorhersagun­gen nicht auf das Gebiet der Politik beschränkt; der § 308 Strafgesetz umfaßt vielmehr auch andere Tatsachen. S o  wird in der Entscheidung vom 12. M a i 1899 folgender Sachver­halt geschildert: „Z u r Zeit des Umlaufes von M itteilungen über Explosionen von Dramazigaretten steckte der Angeklagte den Kopf eines Zündhölzchens in eine solche Zigarette und rauchte sie in Gegenwart mehrerer Personen bis zur Explo­sion und den Erschreckten spielend, wirkte er an der V er­breitung der Nachricht mit. Die Verurteilung nach § 99 des Strafgesetzes wurde mangels Drohung aufgehoben, die Tat aber dem § 308 unterstellt."Auch nach der novellierten Fassung muß zweitens das Gerücht naturgemäß ein falsches sein. Bei der Untersuchung, ob das Gerücht wahr oder falsch ist, ist vom Grundsatz der Erforschung der materiellen Wahrheit auszugehen und das Gerücht auf seine Wahrheit oder Unwahrheit genauestens und sorgfältig zu überprüfen. Eine Bestrafung wird nur dann eintreten, wenn es sich eben um ein Gerücht, also um etwas Unwahres handelt, nicht auch, wenn wahre Tatsachen ausgestreut oder verbreitet werden. Denn die Verbreitung

B o n  der 
königl. Zugoslarv. 

Gendarm erieEine Gruppe jugoslawischer Gen­darmen als Teilnehmer an einem Skikurs.



Seite 20der Wahrheit ist allgemein nicht strafbar. Natürlich wird es manchmal im einzelnen F all überaus schwer sein, ein ver­läßliches Urteil darüber abzugeben, ob es sich um ein G e­rücht oder um eine wahre Tatsache handelt. Denn nur zu oft scheitert vieles im menschlichen Leben an der Unzuläng­lichkeit des menschlichen Wesens. Ist es sonach zweifelhaft, ob ein Gerücht vorliegt oder ob die Behauptung des A n ­geklagten der Wahrheit entspricht, dann ist mit einem F rei­spruch vorzugehen. Die mitgeteilten Tatsachen müssen daher objektiv unwahr sein. I n  subjektiver Richtung muß der Täter entweder die Unwahrheit bestimmt kennen oder m in­destens nach den obwaltenden Verhältnissen keinen hin­reichenden Grund haben, die fraglichen Tatsachen für wahr zu halten.Uber die Vorhersagung kann naturgemäß eine Erörte­rung über die Wahrheit oder die Unwahrheit nicht ange­stellt werden, weil es im Wesen jeder Prophezeiung liegt, daß es ungewisse, in der Zukunft liegende Tatsachen be­trifft, deren Richtigkeit erst dann festgestellt werden kann, wenn die dort angeführten Tatsachen eintreten. Eine Wiederaufnahme kann wohl in einem solchen Falle nicht angestrengt werden.Während nach bisherigem Recht das falsche Gerücht oder die Vorhersage öffentlich verlautbart werden mußte, ist dieses Erfordernis nunmehr durch das Staatsschutzgesetz be­hoben worden. Schon das Ausstreuen eines falschen G e­rüchtes oder einer Vorhersagung, das heißt, die M itteilung

Unserer Folge vom Dezember 1936 lag ein Erlagschein zur Überweisung der Bezugsgebühren für das erste Quartal 1937 bei. Alle jene Bezieher, die die Überweisung für das fällige Vierteljahr noch nicht vorgenommen haben, ersuchen wir um umgehende Einzahlung.Die Verwaltung der „Gendarmerie-Rundschau"
an eine einzige Person ist unter den sonst genannten V or­aussetzungen strafbar. Dadurch wird die sogenannte Flüster­propaganda für strafbar erklärt. Naturgemäß wird in der Praxis bei der Untersuchung solcher Fälle mit besonderer Vorsicht vorzugehen sein und werden die Gerichte wohl nicht unterlassen, wenn tatsächlich eine Anklage wegen Flüster­propaganda erhoben wird und nur ein einziger Zeuge als Beweis vorliegt, die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen genau zu untersuchen. Dabei kann die Anzeige schon wertvolle Fundamente schaffen. Nur wenn sich die Behörden bei sol­chen Amtshandlungen von unbedingter Gewissenhaftigkeit und von absoluter Objektivität leiten lassen, wird die Wahr­heit erforscht werden können.Die Strafe ist auch nach der novellierten Fassung gleich­geblieben. Auch an der Zuständigkeit wurde nicht gerüttelt; der Tatbestand ist eine Übertretung geblieben. Neu einge­führt wurde jedoch die zwingende Vorschrift der Abschaffung gegen Ausländer aus dem Bundesgebiete.Auszeichnung von Gendarmerie-HochalpinistenWeit über Österreichs Grenzen hinaus erregen die Bergsteiger­unfälle, die sich alljährlich in unserem Alpengebiet ereignen, be­rechtigtes Aufsehen. Beträchtlich ist Jah r für Ja h r  die Zahl jener, denen bei Erkletterung unserer stolzen Berge durch höhere Gewalt, aus eigenem oder fremdem Verschulden ein Unfall zustößt. Tote aus den Felsen und Schluchten zu bergen, Verunglückte und in Bergnot geratene Touristen von den Wänden herunterzuholen, ist Aufgabe der alpinen Rettungsmannschaften, denen bekanntlich sehr viele Gendarmen angehören. Der Rettungsdienst ist in den meisten Gebirgsgegenden vorzüglich organisiert und seine M ann­schaften verbringen oft wahre Heldentaten. I n  der „Gendarmerie- Rundschau" wurde wiederholt über solche Aktionen berichtet.Drei Gendarmen, die seit Jahren an Rettungs- und Bergungs­aktionen im Gesäuse in Steiermark in hervorragendem Maße teil­

enommen haben, wurden vor kurzer Zeit für ihre Tätigkeit, bei er sie oft ihr Leben aufs Spiel setzten, vom Bundespräsidenten sichtbar ausgezeichnet und am 6. Dezember v. I .  in Admont vom Alpinreferenten des Landesgendarmeriekommandos für Steier­mark, Gendarmeriestabsrittmeister S ä g e r ,  in feierlicher Weise dekoriert. Gendarm Adolf S c h u h m a n n  des Gendarmerie­postens Admont erhielt die Große Silberne Medaille, Patrouillen­leiter Hermann G ö b e l d e s  Postens Liezen (früher Admont) und Gendarm Anton C a p e l l a r o  des Postens Admont wurden mit der Silbernen Medaille für Verdienste um den Bundesstaat aus­gezeichnet.Die wackeren Gendarmen, denen zahlreiche Touristen ihr Leben verdanken, wurden anläßlich ihrer wohlverdienten Auszeichnung von vielen Bergfreunden besonders geehrt.

Gendarm Adolf S  ch u h m a n n. Gendarm Anton C a p e l l a r o . Patrouillenleiter Hermann G ö b e l .



Seite 21Kampf den BerkehrsirnfLllen rAm 1. Dezember v. I .  stürzte ein Verkehrskraftwagen zwischen Ienbach und Achenkirchen (Tirol) infolge Vereisung der Straße in den Kasbach. Hiebei wurde der Wagen vollständig zertrümmert. Trotz der Schwere des Unfalles wurde niemand getötet; alle im Wagen befindlichen Personen (der Lenker und sechs Passagiere) erlitten jedoch teils schwere, teils leichte Verletzungen. Unmittelbar nach dem Absturz des Verkehrskraftwagens fuhr ein mit Holz beladener Lastkraftwagen dieselbe Strecke und stürzte, ungefähr 10 Meter von der ersten Absturzstelle entfernt, ebenfalls in den Bach. Der Lenker des Autos blieb glücklicherweise unver­letzt, das Auto selbst wurde stark beschädigt. Unsere Bilder zeigen den Hang, über den die beiden Autos stürzten, und die zertrümmer­ten Kraftwagen.

Viele ksrisstsr clsr „Osnclcirmsris-Kuiiclscstciu" sincl mit clsr ksrcistlurig clsr ksrugsgsküstrsri für clcis ^olrr 1?3ä riocst im küclcstciricl. Wirsrsucstsri, clisss küclcstäricls riocst im l.ouks clissss /Monats ru überweisen, clcimit uns bis Kosten kür /^ostnungsn e r s p a r t  b l s i b s n .Wozu verwendet man „Knorrox"? A ls  Trinkbonilion täglich znm Frühstück, zur Bereitung einer klaren Rindsnppc — denn mit „Knorrox" ist im Nn ohne Suppenfleisch eine bekömmliche und gut schmeckende Rindsnppc fertig —, zur Verbesserung fader Speisen — eine Messerspitze „Knorrox" zur Suppe, zur Soße, znm Gemüse gegeben, gibt den Speisen erhöhten Wohlgeschmack.Personalangelegenheilen der BundesgendarmerieAuszeichnungenDer B u n d e s p r ä s i d e n t  hat verliehen: das N  i t- t e r k r e u z  I.  K l a s s e  d e s  ö s t e r r e i c h i s c h e n  V  e r- d i e n s t o r d e n s  den Gendarmerieobersten K u n d m a n n  Johann des Landesgendarmeriekommandos für Oberöster­reich, K u g l e r  Richard des Landesgendarmeriekommandos für Kärnten und K a i s e r  Josef des Landesgendarmeriekom­mandos für Oberösterreich; die Ö st e r r e i ch i s ch e g r o ß e s i l b e r n e  V e r d i e n  st M e d a i l l e  dem Gendarmerie­rayonsinspektor H u b e r  Albert des Landesgendarmerie­kommandos für Salzburg in Anerkennung seines tapferen Verhaltens im Kampfe mit einem bewaffneten Verbrecher, ferner dem Gendarmeriepatrouillenleiter W e i n m a n n  Franz und dem Gendarmen. P i c h l e r  Johann, beide des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark; die Ö st e r ­r e ic h  is  che s i l b e r n e  V e r d i e n  st M e d a i l l e  dem Gendarmeriepatrouillenleiter G ö b e l  Hermann und dem Gendarmen C a p e l l a r o  Anton, beide des Landesgendar­meriekommandos für Steiermark, in Anerkennung hervor­

ragender Tätigkeit im hochalpinen Rettungsdienste dem pro­visorischen Gendarmen H i n t e r c g g e r  Josef des Landes­gendarmeriekommandos für Steiermark in Anerkennung der unter Lebensgefahr bewirkten Rettung eines im Hochgebirge abgestürzten und schwer verletzten Touristen; weiters die Ö s t e r r e i c h i s c h e  g r o ß e  s i l b e r n e  V e r d i e n s t -  m e d a i l l e  anläßlich der Versetzung in den dauernden Ruhestand dem Gendarmeriebezirksinspektor d. R . S  t e- f a n d l  Johann des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark. BelobungenD as B u n d e s k a n z l e r a m t  (G D . f. d. ö. S .)  hat die belobende Anerkennung ausgesprochen: dem Gendarmerie­bezirksinspektor T  i tz Johann des Landesgendarmeriekom­mandos für Obcrösterreich für vieljährigc, vorzügliche Lei­stungen auf dem Gebiete des öffentlichen Sicherheitsdienstes, insbesondere a ls Bezirksgendarmeriekommandant; dem G en­darmeriebezirksinspektor P e l z  Em il des Landesgendarme­riekommandos für Salzburg für vieljährige, vorzügliche Lei-
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Winterzauber, wie ihn die Gendarmen auf ihren beschwerlichen Patrouillengängen oft genießen. — A u s den Karawanken: Der „S tin ce-Satte l" .Photo: Gendarm Rindler.

heitsdienstes, insbesondere als Bezirksgendarmeriekomman­dant,' dem Gendarmeriebezirksinspektor O r s c h l  Em il des Landesgendarmeriekommandos für Salzburg für vieljährige, vorzügliche Leistungen auf dem Gebiete des öffentlichen Sicherheitsdienstes, insbesondere als Stellvertreter des B e­zirksgendarmeriekommandanten,' dem Gendarmerierevier­inspektor S t r o b l  M artin  des Landesgendarmeriekomman­dos für Tirol für vieljährige, vorzügliche Leistungen auf dem Gebiete des öffentlichen Sicherheitsdienstes, insbesondere a ls  Postenkommandant; dem Gendarmerierevierinspektor L e i b e t s e d e r  Franz und dem Gendarmen H a n g l  Felix, beide des Landesgendarmeriekommandos für Salzburg, für pflichttreue und aufopfernde Dienstleistung bei der erfolg­reichen Bekämpfung staatsfeindlicher Bestrebungen; dem Gendarmen L a c k n e r  Johann des Landcsgendarmeriekom- mandos für Salzburg für pflichttreue und aufopfernde Dienstleistung bei der erfolgreichen Bekämpfung staatsfeind­licher Bestrebungen; ferner anläßlich'der Versetzung in den dauernden Ruhestand dem Gendarmeriebezirksinspektor d. R . E  g g e r Christian des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark für vieljährige, vorzügliche Leistungen aus dem Gebiete des öffentlichen Sicherheitsdienstes, insbeson­dere a ls  Postenkommandant.Der G e n e r a l i n s p e k t o r  d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n  B u n d e s g e n d a r m e r i e  hat die belobende Anerken­nung ausgesprochen den Gendarmerierevierinspektoren B e c k e r  A dolf, L e i e r  Franz und W e r n l y  Johann , alle drei des Landesgendarmeriekommandos für Salzbu rg,fürviel­jährige, vorzügliche Leistungen auf dem Gebiete des öffent­lichen Sicherheitsdienstes, insbesondere als Postenkomman­dant; dem Gendarmerierayonsinspektor S t r a z n i c k y  A lfon s des Landesgendarmeriekommandos für Tirol für vieljährige, von den besten Erfolgen begleitete Tätigkeit im öffentlichen Sicherheitsdienste sowie anläßlich der Persetzung in den dauernden Ruhestand dem Gendarmeriebezirksinspek-
von emtsclkZlsk' bi8 8l'Llkl38sIg6i' AuMtll'ung, doi bIIIIg8lon 
pfslson G  rgfild35 mon3illelk 8 g —Wisn, VI., 8tumpsi'gS88s 36tor d. R . P o m e l l a  Ambros des Landesgendarmeriekom­mandos für Tirol für vieljährige, vorzügliche Dienstleistun­gen in der Gendarmerie.VersetzungenPersetzt werden die Gendarmeriewirtschaftsoberinspekto­ren 2. Klasse I u n g b a u e r  Erich des Landesgendarmerie­kommandos für Steiermark zur Buchhaltung des Bundes­kanzleramtes und F r a n z  Karl des Bundeskanzleramtes (Buchhaltung) zum Landesgendarmeriekommando für Steiermark bei gleichzeitiger Einteilung als Leiter der Nech- nungsgruppe dieses Kommandos.GendarmeriealpinistikIm  Sin n e der Alpinvorschrift für die österreichische B u n ­desgendarmerie, 2. Teil, Abschnitt III-O , wird zuerkannt die Qualifikation „Gendarmeriehochalpinist" den Gendarmen W o l l i n g e r  Kurt des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich, S o y e r  Anton des Landesgendarmerie­kommandos für Salzburg, dem Rayonsinspektor I a r e t z  A lo is, dem Patrouillenleiter F l a t z  Oswald und dem G en­darmen A  m a n n  Heinrich, alle drei des Landesgendarmerie - kommnndos für Borarlberg.

Iü l7  c le ik  I ., II . kl. III . l a l l r ' A a i k A  clel7 „ O e i k ä a k 'k i i e r ' i e - I I k k k i ^ c l l a k k "  3kkkii k i'6 1 8 6  v o n  j e  8  2 . g o  (iik lc1 k k 8 iv e  V e r - 8 a ik ä 8 ^ 6 8 6 r i)  ir i  ä e r -  V e r -^ v a lik k ik A  e r l i K l l l i c I l !
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. .  Genehmigung des Amtlichen Organes des Kameradschaftsbundes Deutscher Polizeibeamten „Der Deutsche Polizeibeamte", 2 " "  Berlin, entnehmen wir dieser Zeitschrift eine Auslese köstlichen Humors.Märkischder Uckermark walzte jahrelang kreuz und quer ein Ori- bekannt unter dem Namen „Speckjägerfranz". Ein verhält- harmloser Kerl mit einem witzigen Mundwerk, das n ib "  „bends in den Schenken so manchen Schnaps einbrachte, ihnr einmal wurde er doch ertappt, wie er bei „oll Krüger" in Äl^diäucherkammer einsteigen wollte.die  ̂ Da gab's kein Erbarmen.Der Gendarm mußte un­seren Speckjägerfranz fest­nehmen. A ls  er ihn nach der Kreisstadt brachte, be­gegnete er mit seinem Schützling unterwegs ver­schiedenen Landarbeitern, die vom Acker hcrüber- riefen:^  „He, Speckjägerfranz, - L  wo geht dat hin?",  „ aab der Angerufene stolz zurück, „ick geh hüt' man bloß ?  >>d, oer da hinten drägt mir meine Flinte."ob - wisst" bestimmt, Herr Professor, daß der Angeklagte kein S s t  ^geben hat, bevor er S ie  überfuhr?"Herr Landesgerichtsrat. Ich hörte nur rufen: ,Ans'm ^  ,/ ^ Ilin d m e h !' Und das konnte ich doch unmöglich auf michO I h e " ' "^ . ... S ic  haben den Diebstahl wirklich ganz allein aus--Fichte,,'sirli sklagter: „G an z gewiß, Herr Gerichtsrat, et jibt doch heute mehr, auf den man sich richtig verlassen kann.":,,eU Riskanter Einkaufdein großen Warenhause in Dresden steht ein kleiner ,,nd heult zum Gotterbarmen.ck>tmeister Rindfleisch denkt, der Knirps hätte sich ver- H U ' fragt ihn:-eN ,ei' Hase, was hasde denn? Was is'n, mein Gerlchen? "  „ich heeme?"allemal", sagte der Junge unter Schluchzen, nd?"soll da 'neingehn un' für meine Schwesd'r Baula für zehn Schdobfgarn holen, huhu."gxauchsde doch nich glei' so 'ne Mährde drum zu machen." ,„ei Ongll Dheodor hat neilich gesaachd, die Waren- ^ 2 ^  nach" alle gleen' Leide gabudd!"//s'p "hsi'' Spekulativrckiinaler „S tift"  schob einen Schubkarren mit Sand und .: ,r  l „en Straße am Friedrichshain bergauf. Er war <ks^einlich viel zu schwer für den Jungen, und ein Schupo, -iisO s-mälerei sah, faßte mit an und half den Berg über-

„E s  ist eine Schande", sagte er, indem er sich den Schweiß abwischte, als sie endlich oben waren, „einen solchen Jungen wie dich damit zu schicken.Warum hast du deinem Meister nicht gesagt, daß das zu schwer für dich ist?"„Och, det habe ick jetan, aber er meente: Zieh bloß los, du wirst schon unterwegs irgend 'n Dussel finden, der dir hilft."KindesliebeIm  Buchladen erscheint ein kleines Mädchen.„Ich mechde —  ich mechde — " stottert es.„N u  was denn, mei' Herzchen?" ermuntert sie der Verkäufer.Die Kleine zeigt auf ein Heft im Schaufenster: „Ich mechde das Buch: Die Kunst, Männer zu fesseln."„A w 'r mei Gudsdes, das is' doch gee Buch fier Gind'r."„Ich w ill's ja ooch bloß fier mei Babba zum Geburdsdaach."„Fier dein' Babba?"„N u  freilich, —  der is doch bei d'r Bollezei. . . "Höchste ZeitAn der Gerberohle holt ein kleiner Junge den Schupo ein.„N u  komm Se ock schnell. Harr Wachtmeester, mein Natter tut sich schon seit 'ner Stunde mit a fremden Kerle 'rumhaun."„Därwegen wär' ich nie rennen, worum tust du eegentlich irscht jetze kimme?"„N u , bis eben war mein Vater ihm noch ieber." A us SchwabenPolizeihauptmann Schnürle in Stuttgart hat seiner Frau eine Hausangestellte engagiert, die Base seines Unterwacht­meisters Eisele. Das junge Ding ist fleißig und willig, nur ein wenig weltfremd.A ls Herr Hauptmann Schnürle neulich an einem dienstfreien Tag sich ein Nickerchen auf dem Diwan leistet, stürzt sie schreckens­bleich, ohne vorher angeklopft zu haben, ins Zimmer. Schnürle will sie schon anpfeifen, aber sie fällt ihm ins W ort: „Ach, du armes Herrgöttle von Bieberach, Herr Hauptmann, kommen S ie  doch nur schnell 'naus. Drauße isch a M an n, er sagt es gängct um Tod und Lebe!"Sofort ist Schnürle auf den Beinen. Donnerwetter, ja was mag da nur passiert sein — schon ist er auf dem F lu r:„W as isch denn, nun redet S ie  doch . . . "Und der Fremde läßt sich vernehmen:„ I  bitt vielmals um Entschuldigung wegen der Störung . .  . 's isch halt deswege . . .  i bin der Vertreter der Lebensversichc- rungsgesellschaft ,Providentia'. . . "Unserer diesmonatigen Auflage liegt für die Wiener Bezieher der „Gendarmerie-Rundschau" ein Prospekt des Kaufhauses Währingergürtel (R. Kaspar L  Co.) bei.
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Waagrecht: 1. Himmelskörper. — 7. Moralbegriff. — 8. Rot­wild. 13. Franz. Romanschriftstcller. — 15. Schlachtcngott der Germanen. — 17. Reujahrsgruß, — 20. Großer Festranm. — 23. Schlachtort an der M aas. — 25. Römischer Philosoph und Tragödiendichter. — 26. Stadt an der Elbe. — 28. Ansturm auf eine Dank (engl.). — 29. Fluß in Steiermark. — 30. Schwimm­vogel. — 31. Spanisches Längenmaß. — 32. Chemisches Zeichen fiir Strontium. — 33. Wie 4 senkrccht. — 34. Chcmisches Zcichcn für Radium.

Senkrecht: 1. Beginn eines Zeitabschnittes. — 2. Lebensbund. — 3. Chcmisches Zeichcn fiir Praseodym. — 4. Chemis ches Zeichen fiir Tcllur. — 5. Augenblick. — 6. Ungebundene Rede. — 9. Stadt in dcr Provinz Geiberland. — 10. Namc mehrerer Päpste. — 11. Hilfcruf der Schiffe. — 12. Urbcvölürung Japans. — 14. Gestalt aus dem Gudrunlicd. — 16. Schiff, Kahn. — 18. Spani­scher Küstcnfluß. — 20. Gewcbc. — 21. Wasserpflanze — 22. Gouverneur von S t . Helena, Hüter Napoleons I. — 24. Anschrift an Unbckannte. — 27. Chemisches Zeichen fiir Neon. — 31. Wic 3 senkrecht. — 32. Abkürzung fiir hcilig.
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